
Ulrich Mückenberger 
Streikrecht und Staatsgewalt In Polen 

Der Versuch der Kodifizierung ewes kollektiven 
Freiheitsrechts in einem Land des »realen 
Sozialismus« und sein Scheitern':' ::.::-

Die Opposi6onsbewegung in Polen seit dem Sommer 1980 har eine Fülle 
gesellschafdicher, ~uch juristischer Reorganisationsprozesse eingeleitet - sei dies auf 
dem Gebiet der betrieblichen Imcrcssenvertrerung, dcr Struktur der Staatsbetriebe. 
des Verhähnisses zwischen zentralen und dezentralen wirrschJ.ftiichen Planungs­
und Entscheidungsprozessen. sei dies auf dem Gebiet der Konstitution politischer 
Herrschaft, der Anikulationslreiheit gesellschaftlicher Organisationen oder der 
Medien einer demokratisch zu \'erfassenden Öffentlichkeit_ Der wichtigste dieser 
Reorganisationsprozesse aber war die Durchserzung der unabhängigen Gewerk­
schaft "Soljd:1mosc. und die Anerkennung des Streikrechts als Artikulations- und 
Druckmittel dieser neuen selbstverwal{cren Bewegung. Im Kampfzicl eincr authen­
tischen Organisation und deren Berätigungsfreiheit unterschied sich die Srreikbewe­
gung des Juli/August 1980 \'on denen im Jahre 1956 und 1970. ' Dieses Kampfziel 
bildete die zentralen ersten beiden Forderungen und Resulrare des Danziger 
Abkommens vom 31- August 1980 zwischen der polnischen Regierung und dem 
Überbecrieblichen Streikkomiree MK.$ .' Materielle Verbesserungen waren der 
polnischen Bevölkerung oft genug versprochen worden. Aber um diese Versprechen 
wirksam werden zu lassen. bedurfte es einer unabhängigen Instanz der Konlrolle 
und eines Hebels der Durchseuung. Insofern bildeten die Durchserzung von 
Solidarnosc und die Anerkennung des Streikrechls die einzig glaubwürdigen 
Garancen der Verwirklichung aller übrigeo Ergebnisse der Abkommen \/on 
1980. 
Wie immer man die Machtergreifung der Militärregierung J aruzeJskis charakterisie­
ren will. unberührt davon bleibt. daß die Verhängung des Ausnahmezustandes in 
Polen im Kern der Organisations- und Betätigungsfreiheit von Solidarnosc galt. Den 
Militärratszusicherungen, er fühle sich an die Abkommen von 19&0 gebunden, ist 
angesichrs der gegenwärtigen Verfolgungswelle, der Unsicherheit über die Zeitdauer 
des Kriegsrechts, der Informationssperre und Zensur wenig Glauben zu schen­
ken . 

• Untcr M;tubc;t von Sabin. Borchert. die ,ur MalCriili~m",lung bellrug und Dokumentc aus dem 
Polnischen übersetZte . 

• • Ditse Darsrelluog ist durch die mit dem Koopcutioruvmr.g ,wischen den Universit.:itcn Dan:<.ig und 
Bremen betr.Outen Stellen wie 3Uc:h durcn die AuswtrtUngsSlelle lur Ouspracnon ." der Univen;,;i, 
Bremen gclordert worden. Viele polnische und dellllche Personen und Inmnmoncn h.ben Dokumen .. 
bei~m,,~en. Allen .ei hier ged~k .. 

I Hi.,," R. Thomas, Aug\a,strcilu in Polen ,,80: -T.ge \·oller Ho((nung •. in : H.-G. Haup; U.l .• 
J~rbu,h Arbei'erb."'Cl1:ung t981. Po/JCü,her Streik, Frankfurt 1981, S. 1661f. 

, Abgedruckt u. •. FR 6. 9. So; Europa-Archiv 1~/80, D 67)-D 675; G. Koeflen u. •.. -Freih.i,. 
Unlbhlnsigkc;, und Bro, •. Zur GC1chich« und den !\unplziden der Arbciurbc"·<"g\Ing in Polce. Firn. 
'981, S. 157 11.; s. ouch den Auszug un«n I. 1. 
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B<:ides - daß DurchsetZung von Solidarnosc und Anerkennung des Str~ikrechts 

sou/oM Zenrrum des Umbruchs vom )1. August 1980 als auch der Reaktion vom 
I J . Dezember 1981 waren - gibt Anlaß, Jen Versuch zu verge~enwärri~cn, in Pokn 
die Bewegungsfreiheit cinn JUwnornen gesellschaftlichen Organisation der Beschif­
liglen zu kodifizieren. Nacbgegangen wird einerseits der En(wicklung des EOIwurfs 
eines neuen Gewerkschaftsgeselzes. Diese Entwicklung iSt durch zwei Linien 
charakterisiert: die auf dJS Danziger Abkommen zurückführbare Linie der gesetz­
lichen Femchreibung des Srreikrechtsi und die über Konfliktcskalationen hinweg 
sich abzeichnende Linie der Außerkraftsctzung des Streikrechls im Ausnahmezu­
stand (unten 1.) Andererseits wird dokumentien, wie sich die polnische Arbeits­
rechtswissenschaft zu dem neu auftauchenden Phänomen eines Sueikrcchts und 
seiner [ntegnHion in ein sich als sozialistisch verstehendes Rechtssyslem verstand 

(unren IL). 

1. Das verhinderte Gewerkschaftsgesetz 

I. Der Durchbruch zur Betätigungslreiheit von Solidamosi 

Die Welle großer Streiks an der Küste und im Innern Polens im Sommer 1~80 hat 
erstmals zur Fixierung eines Srreikrcchts frei gebilderer Gewerkschaf[sorganisatio­
nen In einem Land des .realen Sozialismus. geführt. Die Bewegung, die zu diesem 
Durchbruch führte, ist hinl:inglich dokumentien.' Sie erzwang ihre Anerkennung in 
einer Reihe von Venrägen mit der Regierung, deren wichtigster auf der Danziger 
Lentn-Werft am )I. August 1980 unterzeichnet wurde. Der zweite Punkt dieses 
Abkommens wird hier dokumentiert - um dann nachzuzeichnen, was aus diesem 
Teil des »Gesellschaftsvertrages« im Prozeß seiner Umsetzung in Gesetzesrecht 
wurde:' 

.Zum Punkt zwei, der lauter: ,Garantie des Rechts auf Streik sowic der Sicherheit der 
Streikenden und der sie unterstützenden Personen. wurde festgelegt: 
Das Streikrech, wird im vorbereiteten Gesetz über die Gewerkschaften garantiert. Das GeselZ 
solhe die Bedingungen für die Ausrufung und Org~nisierung eine! Streiks, die Methoden ~ur 
Lörung vOn Streidragen und die Ver>.ntworrung für die Nichteinhaltung der Gesetze 
bestimmen. 111 be~ug auf Streikteilnehmer dürfen die Artikel j 2,64 und 6j< des Arbeirsgeselz-

) $. duu: BNJ, W. u .•. , I'olen- Symptome und Ur .. cn.n d.r politischen KriS<, H;omburg 198.; Bullc.Lo 
d .. 1l7.s.berlin., Komi ..... Solid .. ,.;;. mit SolidamoK Nr. I, a<rlin 6. 6. 81; DroS<, A. (Hg.), Pol.n­
Fre;o Gewerkschah.n im Kornmuni,mu..? Hamburg '980; Haltmann , K.ul, Die Emeuenmg<be ... egung 
in Polen. !. .Solid.riüt. - die neue Kraft. in: O"rorop')1 (0981), S. 9,)-.\1: Ko,,,.n, G. u .•. , a. •. O. 
(FN. L): König, Helmu[, Di. Kris. in Pole,., U .... ~.n·Probl.m.·Au.swirkung.n. B.ricnt über die 
."".iterte Red~tion,k.onlerenz 19S •. in: O ... u,op. )' ('9SI). S. 997-10) 0; Lomb,.do·R.dic., Sch.ff 
u. '-. Polon - 'o:Je, Sozi>!i,mu,. in: Sozi.lismu, ex'n. J, H:unbuJ1: 1981; M.nons, Anno, Di • 
• Soliduiütc - Zum Charakt.cr der neuen Ge"".,kJ.hfub .... ·egung in Pol.n, in: O ... urop. J 1 (1981). 
S. P9-147; O".urop.-Info des Sozj,ji.$t i,che~ Osoeuropakomit«s. Nr.1 (F.b. 1980) und Nr. J 
(5.,,[, 198,), H:amburg: Rolf Thom:u. 1. ~ O . (FN. I): Wolf. Winfri.d, Polen - Der lang. Sommu de, 
50Iiduit'" Bd. 1, FrankfurtlM . '98,; Z.g.j< ... ski, Adam, Polon - S,,,t im Schatten der Sowjetunion, 
Reinb.k 198 .. 

• Hier ZiL n. FR 6. 9. 8I; ~ur juristischen Bed.utung "gl. J. Porel" Ko.lilionsfreiheit und .,,,,,I.r. 
Soti..Ji'mus, K1 1980. S. 40\ H.: B. Bytomski. R.d"liche Aspekt. dc.5 Gewe,kscn.fuplun.lismw in 
Polen n.eh Augus< '980, WGO - MOn>uhefte fur O\ICurop,ischc, Rech, (WGO·MfOR) 0980, 
S. J7J fE. 
Teil ... eise .bg.druckl bei Pc,els (FN.~) in FN. ~: s . • uch die inoffj~jcll. deutsche lJber ... ~ung de. 
-G«c"bucn d.r Arbeit der VR Polen v . • 6. 6. 197~., Poln. Aludemi. d.r ll7i ... nscha/tcn. In.titut für 
Slllt und Recht. W.rszaw. 1977. 

4J 
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44 buches nicht In Anwendung gebr~ ... ht wenkn. Bis ~ur V~rabs~hl"dung d.~ Ge,etzes ~aran\l<rt 
Jie ~~~,,:rung J.n StreIkenden und d~n ,ie unlcrsllJlzmden Personen ihre personliehe 
Sicherheit und Jic BClb"hlhung der bi,herigen Arbeits'·erh:ihnisse.-

Wie das Danz.i!)er Abkommen selbsr war ieder weitere Schritt zu seiner Realisierung 

Re<ultl( der Machcaulbiccung der Massen \'on Beschäftigten, die in der nunmehr 

1..:~.lIJ~incen .. Solidarnoscu luslmmengeschlossen waren. Schnell war das U msec­

wngstempo, als die Streikbewegung des Sommers noch in f fischer Erinnerung war. 

Schon Jm '3. 9. faßce der polnische Staatsrat den Beschluß. der die Möglichkeit zur 

Rcgistrierun"E; der neu !)ebildetcn Ge\\'erkschaften durch das Wojewodschahsgericht 

in Warschau freigab;" wenige Wochen später. am 8. 10 .• andene der Seim das 
GewerkschaftsgC:$ctz von 1949 in demselben Sinne.' Doch schon im Oktober wurde 

der erste Eingriff in die Gestaltungsautonomie der neuen Gewerkschaft unternom­

men. Das Woje,,·odschaftsgericht in Warschau beanstandete am 24. 10. Teile der 

SacLung l und erSetLte sie durch selbstformulierte.' 

• Da! Wojc'lL'od,cha!t,gerichl WarsdJau . .. beschl/eß/: 
1. die Regislrlerung der Un~bhangigen Selbs!verwaJreten Gcwerkschaft .Solidarnosc<. die ihren 

Silz In Danzig hat und auf der Grundlage des ~m 24. September 19S0 eingereichten SI~IUtS 
ütig ist ... , "orzunehmcn. wobei; 

11. a) der Inhalt '·on § I des SWUI.5 in der Weise geändert wird,'" daß nach den Wonen 
.kulturelle Bedürfnisse ausüben. die Wone .Die Gewerkschaft beabsichtigt nicht. die Rolle 
einer politischen Parte; Zu spielen. sie steht ~uf dem Boden des Prinzips des gesellschaftli­
chen Eigentums an Produktionsmitteln. das die Grundlage des in Polen be.tehenden 
sozialistischen Systems bildet. Sie erkennt :tri. daß die rVAP die führende Rolle im Staat 
ausübt. Sie stellt das bestehende System internationaler Bündnisse nicht in Fr.1gc. Sie ist 
bestrebt. den arbeitenden Menschen geeignete Kontrollmine! zu sichern. ihlc Meinungen zu 
Vertreten und ihre I meressen zu verreidi gen .• hinzugefügt werden. 
b) im Statut die Bestimmungen §§ }l und B gestrichen" LInd 1n dieser Stelle Bestimmungen 
mit folgendem Wortlaut eingesetzt werden; .§ Jl Sofern die G~werkschall bei der 
Verreidigung lebenswichtiger Interessen der Besch:iftigten alle anderen zur Verfügung 
stehenden Mi llcl ausschcipfl. kann sie einen Beschluß i.iber einen Streik fassen. § 33 Die 
Organisierung eines StreIks dlrf nicht im Widerspruch zu geltenden Rechtsvorschriften 
stehen .• 

Begründung: ... 
Nach Ansicht des Wojewods<haftsgerichrs ist es bis zum Erlaß des n<:uen Gewerkschaftsge­
setzes nicht möglich. im Statut die einzelnen Regelungen des Abkomm~ns (.-on Dan1-ig. d. V.) 

6 Abgodr. bei Bytomski (FN. 4l. S. ) S 1 L 
7 Abgcdr. ebd •. S. )80. 
g D .. Sl.l'Ut "t .bgedr. in FR 29.~. 81. 
9 Akl.nuichen 1 Ns rz J j/So (,. d. Polo. übersetzt vOn S. Borcllen); zu di .... m Urteil auch E.·M. Badcr. 

FAZ '7. 10.80. 

10 § I I,uret: • U ~ter dem Namen .UnabhÜl~ige Sdb,cverwalte.e G • ..,.rk.schof. S"lid.ri .... t. wird ein 
Berufsverbond gegnindet.tm folg.nden V.rband genannt. Oie$er Verband beruft sich auf die Grund •• ,ze 
der Verfassung der VR Polen. der von der VR Pol.n ratifizierten Konventionen Nr. S 7 und 98 der 
'n~rn.t.ion.len ArbeilSorglIli<alion und des Abs. , d.r Vercinb,rung ~..,ischtn dcm überbetrieblichen 
Streikkomi, .. und d.,. Regi.rungskommüsion in Dlfl~ig und wird .,ine Titigkeit zum Sehutz der 
Arbeilerint.r ... en. zur R .... lisi.rung ihrer m .. eM.llen. g.«II'chaftlichm und kuhu .. llon Bedürfnisse 
au,üben.< (zit. n. FR I,. ~. SI). 

11 § )1; -;\.ch AU5Sehöpfung ond"er K1trlplformeo lunn der Verhmd eine S're~ako..ion in die \\i·ege 
I.iten.- S 33: .1. Du Streik b.nn W~mSlreik oder eigentlicher Str.ik. sein. 1. In dem F..1l. in dem die 
Um~tlJldc einen eigentlichen Streik zulustn. sollte ein W;unstreik vor:l.llgeben;.I. ein W=meik ,ollte 
nicht lmger ,ls einen h:Jben Arbeim.g d.uern; J. ein eigentlicher S""ik d.uert bis zu dem Momen<. in 
dem die entsprechenden Org.n ... ine Beendigung bekutnlgeben. Die Beendigung von S"eik. kann 
Gegonsund \'on Abkommen mit dem Arbeitgeb.roder ,u~dichen Beh6rden sein. 11. [n der Grund eine. 
Streiks ein Konflikt in ci.o~m einzelnen Beoieb. '0 k=n der Streik nur ,uf einen Antrag ,u'gerufen 
werden. der VOn d ... hsolu(Cn ~ehrheit d ... '.1itglieder d .... Be"ieb,orßaNSlcion dcs Verb:md .. 
>ngenommen wird. Ill. F~II, die Urs,cbe des Streik.< andere o.l. die in 11. genannten Urru'Ülde sind. triff, 
di. Ztntnlt du r~iono.len Organisation die Enmheidllng uher den Bq:'110 und bmisnSl" gleicbzeilig 
den Usnfmg d« Slreiks. IV. W"den Repr .. ,ionen gegenüber den Org.nen de, VerbUlde< ange..,endet 
und dunit die geeignete Bcschlußfassung ,·.,hindert. ,ind die Bclegsehoften der Setri.be zur Aufnothme 
,ofortiger Streikuuonel1 berechtigt.- (z;,. n. FR '9.4. SI). 
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fonzul:l.S5en. d,s die Rolle ein~r rech15fonbildcnden In[crprctatioo der bisher gehenden 
vorsc),riften spielt. Gerlde diese Regelungen des Abkommens schufen die Grundlage und die 
Mbglichkeit zur T.itigkcit dieser Gewerk5ch~f[en. Das neue G,·w~rkschJflsges ... tz wird die 
Durchführung eventueller ÄnJcrun~cn in den S[~tUlen eTmo,,;h.hen. um SIe d~n die 
Gesellschaft50rdnung bctreffenden Anforderungen anzupassen. Dl das Woiewodschah5ge. 
richt somit befinder. daß die Mangel des SWUIS mit der Verfassung d.r VR Polen und den nach 
Maßgabe des Abkommens ausgelegten !;ehenden Rechtsvorschriftcn nichl im Einklang stehen 
und ausschließlich sold)e rechtlIcher Natur sind. kam dH Woiewodschlftsgericht zu dem 
Ergebnis. daß die ÄnJerung der §§ }2 und J3 ihrc Begründung in Punk! ~ des Danziger 
Abkommens findet. Du Gericht erachlcte al~ notwendig zu "erhinoern, d .. ß durch 
Besrimmungen eines SI3ruIs Normen ins leben gerufen werden. deren Erblllilcin dem Ge5~[Z 
vorbehalten ist ... 
Von I'unkt t Teil lides D~nziger Abkommens fehleen im Statur die Formulierungen 
hinsichtlich der Bcuichnung der Gewerkschaft als OrganislIion, die die Gesellsch,f(sordnung 
betreffenden Grundhgen des Staates anerkennt.. 

Solidamosc wies diese Eingriffe des Gerichts zurück als "Einmischung, die die 

GrundsätZe der Unabhängigkeit und Selbstverwaltung unserer Gewerkschaft 

lnI3Slet •. " Zugleich leg[e sie Berufung zum Obersten Gerichtshof ein. Zur 

Einfügung der Sicherheitsklausel des Danziger Abkommens in § 1 erklärte das 

Präsidium von Solidamosc : 

.Die kompromißloscn Versuche, polilische Erkl'rungen in die Slaluten einzufügen, zeugen 
d ... on, daß das Ein\'eTsündnis mir der Gnindung un.lbhJngigcr Gewcrkschaf,en eine Ilktische 
AusOucht war und daß die Führung beabsichtigt, sich die Gewerkschaften so schnell wie 
möglich unterzuordnen. Außerdem fühn die Tatsache. d,ß man zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
von den Gewerkschaften verlangt, in ihre Salzung die fuhrende Rolle der [>arte i aufzunehmen, 
im Grunde zum Konflikl zwischen der P~nei und der Masse der Gewfrkscha{lsrnirglie­
der .• '1 

Verhandlungen mit der Regierung WlJrden verlangt, für den Fall des Scheiterns 

wurde für den 12. I L ein Generalstreik angekündigt. In dieser Situation entscrlied 

am 10. 11. der Oberste Gerichrshof - nachdem sich Solidarnosc bereiterklän hatte, 

dem Statut einen Anhang mit Punkt 1 des Danziger Abkommens und den 
ILO-Abkommen Nr. g7 und 98" beiwfügen _:'l 

.Der Ob~Jle Gerichrsho/ - Kammer für Arbeit und Sozi4lverricherung - ... beschließt: 
die :11lgefochtene Entscheidung ~ulzuheben und die Registrierung der unahh:i.ngig~n selbsNer­
waIreten Gewerkschaft ,Solidamosc< mil Sitz in Danzig vOr2.unehmen .... 
Begründung: .. . 
In der Sacbe selbs( muß man zun~cbsl (rag~n, ob d:ts Wo;ewodschaftsgericht eine Rechts­
grundJage dafür hatte, an dem dem Antr~g beigefügten Sratut Änderungen in Gestolt von 
S[reichungen oder Ergänzungen gegen den Willen des Anrragstellers vorzunehmen. Daß diese 
Fnge zu verneinen war. folgt aUf dem Chan.luer von Gewerkschaften in der VR Polen. ihrer 
Selbstverwaltung und Unabhängigkeit, aUs dem Wesen eines Statuts als innergewerkschaftli­
chern Akt, der die Organisalionsstruktur, das Ziel und den Täligkeirsbereich der Gewuk5chaft 
regelt . .. 
Schließlich ist d:zs Abkommen zu beachten. das Zwischen der Regierungskommissioo und dem 
Überbeuieblichen Streikkomitee arn 31. Augu5! t980 in der Danziger Went geschlossen 
wurde, d:l.S einen Akt von besonderer Gewich.tigkeit darstellt, das als GescUschaItSVcrrTag 
bezeichnet wird und in dem die Gründung neuu selbnve ...... aIrcter Gewerksch.ften für sinnvoll 
erachtel wird, die authenlische Vertreter der arbeitenden Klasse ~eien, die in der Verfassung der 
VR Polen festgelegten Prinzipien befolgen und nichl beabsichtigen werden, die RoUe einer 

,. WU~ ... zit. n. FR '7. 10. go. 
I J FR 27· 10. 80. 

q DieILO-Übereinkomm.." sind abgtdr. in 8GBI., Teil H, 1956, S. '07) ff. (Nr. 87) lind BGBI.. Teil 11. 
'90, $. I'~J Cf. (Nr. 98). Beide Konventionen wurdcn von Polen 1956 n.tuizie", M. M ... y. Tradc 
Union! in roland loday. Tagung'papier Zu, Intem.uon.llabour LJ.., Conr.rtncc, Wlrs ... ". September 
11-'5,198', FN .... 

'5 Aktenzeicben ( PR 81/80 (.us d. Poln. v. S. Borehen). 
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politischen Parre; Juszuüben, denen \'on S~,,(n der Re!\icrun~ ci •• un~ing.eS(hräßk,( Achrung 
Jer Un~blün~igkcil und SeJbslver",al,ung - ,o""ohl was ihre OrgJnis~,;onsslrukrur .ls auch 
WH ihre Arbe;, Aul allen Ebenen lngehl - zugesich"" und pralHiert wird. Das Abkommen 
Heil! au"h it~t, dol: die S.:hJifung und Tlli~kei, "on un"bh:in~isen und selbsl\'t'rwalteren 
GI'w(rksch~ltcn Jen \'on Polen rntf'21~rlCn ILU·Abkommen Nr. ~7 über VerclO,!;ungsfreiheit 
und Schutz des Vercinit;ungsrechts und Nr. 9~ über Jas Vereinigungsr.,chl und d:lS Rechl :;u 
Kollck,in'crhanJlungen enlsprich, ... 
Das lX'oic",'odschalrsgerichr ging \'on anJeren VoraUSSetl\Jtlgen aus und nahm gegen den 
\X'illen des AntrJgsrdltrs bestimmre Änderun~en im Smur in Gestalt "00 Srreichungen und 
Ers,n~ungcn \'or, " 'umir eS hoherrangigcs Rc(hr ,'crlerzlc, wekhn die Un~bhlngigk(i( und 
S.lbsrwf\\'AJrung elOer Gewerkschafr vorsieht. .. 

T'\'icht von ungef:ihr machte sich der Streit um die Registrierung an den Fragen der 

Streikklauscln und der Sicherheitskb.usel des D3n-z.iger Abkommens (es!. Die alten 

Gc:werkschaftcn hltten als Transmissionsriemen \'01'1 Partei und SrJ.ar funktioniert 

und härten, selbst wenn sie eigene Ziele verfolgt häuen. doch über keine Mine! -z.u 

deren Durchserzung verfüge Ganz in demselben Sinne "'ollte d3S Untergericht der 
neuen Gewerkschaft - wenigsTens symbolisch - den gleichen Stempel aufdrücken. 

indem es ihr den Primat der Panei in die SatLUng schrieb und das Kampfmiml ihrem 

Einfluß ZU entwinden \'ersuchte. Daß sich hinter diesem Konflikt und der Differenz. 

zwischen beiden Gerichtsentscheidungen eine zentrale sraats- und grundrechtStheo­

retische Kontroverse verbarg, die den hohen Einsatz von Solidarnosc im Kampf um 
ihre Satzung in der Tat re'chtfertigte, wird unter Ir. erläutert. 

1. Der ergebnirlou Konsens hinrichclich der GewerkschaftsgeSl!!z-Entwwrfs 

Stärker noch als in der Regisuerungsfrage verlangsamte sich in der Frage des neuen 

Gewerkschaftsgesetzes mir zunehmender zeitlicher Distanz von den Augusrereig­

nissen und mit zunehmender Konsolidierung von Solidarnosc das Umsetzungstem­

po der Danziger Vemiige. Begonnen hane der Kodifizierungs\'ersuch schnell. Schon 

am 23. September 1980 war durch Beschluß des Staatsrats die Kommission zur 

Ausarbeitung eines Entwurfs unter Vorsitz von Sylwester Zawadzki (der heutige 

Justizminister. damals Präsident des Obersten Verwahungsgerichcs und Vorsitzen­

de( der Sejm-Kommission für Gesetzgebung) ernannt worden.'6, In diese Kommis~ 

sion wurden auch Funktionäre von Solidarnosc berufen - u. a. Wal~sa und 

Gwiazda -, aber weder mit Zustimmung von Solidarnosc noch der Funktionäre 

selbst; außerdem saßen Vertreter der alten Gewerkschaften in der Kommission. 

Gleichwohl entschied sich Solidamosc für die Mitarbeit. Beraten wurde auf der 

Grundlage eines Solidamosc- und eines Regie.rungsentwuds; ungeachtet des 
Entstehungsprozesses nahmen die Verbandlungen praktisch wieder die Gestalt eines 

bilateralen Gesprächs - wie auf der Lenin-Werft - an. Obwohl die Kommissions­

Arbeit während der Registrierungskrise unterbrochen worden war, lag schon am 
6. 12., also kaum mehr als zwei Monate nach Einsetzung der Kommission ein \'00 

beiden Seieen konsentiel'lcr EntwUrf vor. Entgegen der erklärten Absicht der 

Kommission wurde der En(Wurf nicht veröffendicht. 

Aus einem Gesprächsprotokoll mie drei wissenschaftlichen Beratem von Solidamosc 

in der Kommission, u. a. dem Warschauer Hochschullehrer Andrzej Srelmachowski, 

vom November 1980 wissen v;ir, daß es in fünf Punkten Differenzen in der 

Kommission gab." l. Dürfen nur Werkrätige oder auch im ökonomisch-sozialen 

,6 Hi.nu die G~"zßebung,übcnicht "on a. Bytomlki in WGO-~'MOR '9&1, S. ,g. 
'7 Rund um d .... G.we1'kschoilSgcS<~, in: Goni.c Malopohki. Nr. I}. 11. L 81. Das Ge-spr:ien ",,~r noch im 

r-;o\'cmb<r g.rü~1"l word~n. E$ sollt< ur<prünßI;,h in der k.alholischen W~bcnzCltung T~'godnik 
Powsz~chny tr"h.io~n. lid dort .ber d~r ZeMur ~um Opfer. D. gewerk>ch.ftsintern. BI.,u, nicht der 
Vorzensur unl<rl'gcn. "'urd ... ",ie hier ,iu." veröffentlich,. 
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Sinne abhängig Arbeitende Gewcrksch3ftsmitglieder sein (Jas war "or allem die 

Kleinbauernfrage)'; 2. Genügt für die Enrst~hung ~iner Gcwerksch:tft eine bloße 

Anmeldung (mit Einspruchsrecht der Verwaltung), oJer ist ein förmliches Registrie­

rungsverfahren, dem eine Prüfung vor~usgeht, erforderlich ~ }. Wie sind die 

Verhältnisse im Betrieb unter Bedingungen eines Gewerkschaftspluralismus zu 

geStalten? 4. Welche Grenzen 5011 Jas Streikrecht haben? s. Soll sich die Rolle der 

Gewerkschaft auf Schutz und Kontrolle im Bcuieb beschränken - so interessanter­

weise die Position von Solidarnoii - oder soll sie in den Betrieben die Milregierung 

übernehmen - so inreressamerweise die Position der Haatlicben Funktionäre -? 

Über den hier interessierenden vierten Punkr, die Grenzen des Streik rechts, faßt 
SteJmachowski den Diskussionssland so zusammen:.! 

~Die Regierungsseite furchtet sich natürlich vor dem Mißbrauch dicses Instruments, daher gibt 
es von ihrer Seite Vom:hläge eines sehr ausg~b3U{en Verfahren •. sei es :l.1s Vermittlungs- odcr 
als Schlichtungsverf;lhren, wobei die Prokl.mation eines Streiks von einer vorherigen, mehr 
oder weniger ausgedehnten I'rozedur lohängig sein soll. Auf der lnderen Seite gibt es das 
selbsrvernändliche Bestreben der GClVcrkschafren, das Vermiulungsverfahren nichr deran 
kompliziert werden zu lassen, daß d~s Streikrecht illusorisch wird. Die Gewerksch:l.ften 
formulieren die Angelegenheit so , Ein Vermittlungsverfahren bnn nützlich sein. >.ba die 
Kon([iktbeleiligtcn soUlen sellm entScheiden. wie Zuscandigkeit. Verfahren und Verbindlich­
keil der Elllschcidungen jener Venniulungskörpa zu regeln scien. Eine Zwangsschlichtung 
scheint einer schnellen Problemlösung wenig dienlich sein. ~ün muß hinLUfügcn. d"ß die 
Geschichte Volkspolens schließen läJIt. daß die polnischen Arbeiter nicht zum Mißbrauch einer 
Waffe wie des SIrciks geneigt sind. Vidmehr beweisen die bisherigen Erfahrungen. d2ß die 
verhältnismäßig sdtenen Massen.ktionen in Momenten srattfanden. wo latsächlich eine 
Krisensituation heranreifte. Es gibt hier 'luch noch andere Probleme. Können "lIe n)ch 
Belieben streiken? Es gibt gewisse Übereinstimmung in der Hinsicht, d:Jl. es öflentliche 
Dienste gibt, in denen nicht ge~lreik< werden sollte. DH Sutut von ,Solidarnosc< löst das in der 
Weise (ich meine neuartig im Weltmaßm.b, weil sie in ihren Reihen Venr"er verschiedener 
Berufe und BrUlehen sammelt):" lne.rkanlll wurde die Einführung einer Formel, d~ß "n Stelle 
der vom Streik ausgeschlossenen Dienste ein SolidarirälSstreik ~nderer Betriebe zur Umersriit­
zung ihrer Forderungen ausgerufen werden d.uf. Diese Formel ist m. W. völlig neu, ~ber sehr 
interessant und gesellschaftlich wohl gerechtfertigt. Es "erbleibt die Aufgabe. die ö({enrlichen 
Dienste zu bestimmen, die nicht n.r:eiken dürfen. Wir stimmen alle darin überein, daß du 
Gesundheitswesen, Betriebe. die für die Bevölkerung Wasser, G:1S, Elektrizität, thermische 
Energie bereitstellen, femer ille Eniehungs- und Fürsorgcanstaltcn, Krippen, Kinderheime, 
Internate hierhergehören. Es Kheint, cbß auch Einheiten, die die Bevölkerung mit Lebensmit­
teln versorgen, nicht streiken dürften. Bezüglich der· anderen gibt es Srreit. Die Regierungsseite 
meint, daß die St3>.tliche Administration und die zum Zwecke der Verteidigungsbereitschalt 
des Landes arbeitende industrie nicht streiken dürfte. Aber diese Sache hier ist schon schwierig, 
weil man nicht weiß. wo sie beginnt und 3ulhört, wenn wir die Kooperation in Betracht ziehen . 
Ich meine jedoch, daß es gelingen wird, in dieser Sache eine VCNtindigungsebcnc zu schaffen. 
Von GewerkschaEtsseite gibt es auch ForderuJlgen nach Ganntien, daß cs ..... äh rend eines 
BeseuungsSlrciks nicht erlaubt ist, die Zufuhr von Wasser, Gas. Elektrizit~t, Nachrichtenmil­
reln zu unterbinden und für die Streikenden bestimmte Lebensmittel aufzuha.lten. Es hat in 
dieser Hinsicht leidvolle Erfahrungen gegeben. Es gibt also eine ganze Skala von Problemen. 
Mit gutem Willen wird möl1l sie lösen konnen, weil zum Glück das Streik recht selbst nicht in 
Frage gestellt wird .• 

Schließlich gibt Stelmachowski eine Gesarmeinschätzung des Geseczesvorhabens, 

die wir hier wiedergeben als Vorgriff auf die rechts!heoretischen Bemühungen um 
das Srreikrecht, die in Teil II dargestellt werden:'" 

.Zum Schluß möchte ich anmerken, daß d;u Vorh)ben des Gcwcrkschaftsgesetzcs vor allem 
einen freiheitlichen Aspekt hat. Da in einhch ein lauter Ruf danach, den Frelheitcn dcr Bürg·er 

,8 Schlußpassage VOn Scdmachow.k..i (a. d. roln. v. S. Bor<hcr"t). 
'9 S H des Suru .. : .Oie vO(5lehcnd~n BeStimmungen (inden keine An"'cndung .u( die Werkuugen von 

Belri.ben. die aufgruod ihrer Funkuon nicht meik.n ke'nnen. Zur Unctr"iitzung ihrer Fordenlngen 
kJ.l\n ein Solidui"tsn,eik au'geru(en ""erden .• 

10 Wie FN. ,8. 
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lals~chlich Au,dru.:k w \·crleihm. Dieser Dr3ng iSI un~rhön slHk. ~iem~nd wünsch I 
n>futlieh d"n .\Iillbr:tu.:h der !'rcihc". ~ber d~s bish~flge gcsells.:ha ltliche lnsmutionsmodell 
h~1 ien~ rreiheil nich , ~nichen: Jic G~,djsch,fl Ja!;<"I,cn ~Jnn ,ie ml:~messen ,qhrnehmcn. 
kann ,hre .>"n)1.d~!-\cnheilcn sdbsl\'erwAlr~1 und unlbhJn~it; fuhren. \'(/0 es "ber um d.u 
Verhillnis zwischen Srursorganen und gesdlsd13ttlichen Org.ms'lionen geh,. sollte an die 
Stelle eines gewissen P,tcrn.lismus Plrtnersch"ir lr~len .• 

Dieses Dokument ~us dem Entstehungsprozeß des ersten Entwurfs verdcudirht. 
dlß es eine prinzipielle Konsensgrundlage gab. Doch die Behandlung des frühzeitig 
fertiggesrd1cen Entn'urfs geriet ins Stocken." Anfang Februar forderre der Minister­
rat einige Änderungen - vor lllem wollte er den Kleinbauern keine gewerkschaftli­
che Organisation zuerkennen, wollte die ßefubnis. Gewerkschafren umcr bestimm­
rcn Bedingungen Juflösen und das StreikrL'cht unrer winschaftlichen Krisenbedin­
gungen für drei i\\onate aussetzen "2U können. Erneut trat da die Kommission 
z.usammen, in weseodichen Fragen zeigte sich Solidarnosc kompromißbereit, nur 
nicht in der Frage der Bauern-Gewerkschaft. Von der Kommission wurde daher ein 
neuer Entwurf vorgelegt. in dessen These 7 auf die untersc.hiedlichen Positionen in 
der Frage der Bauern-Gewerkschaft hingewiesen wurde - die Regierung wollte die 
Bauernfrage nicht gewerkschaftlich, sondern durch Ausbau der landwirtSchaftlichen 
Selbstverwaltung lösen -. Der Staatsrat entschied jedoch. diese Streitfrage völlig aus 
der Diskussion um das neue Gewerkschaftsgesetz auszuklammern und ließ am 
5.3. [981 die Vorschläge der Kommission ohne These 7 veröf{endichen. Wir 

\'erzichten aus Platzgründen darauf, hier diese Thesen z.um Gewerkschaftsgesetz zu 
dokumentieren. weil sie im ~:esendichen mit dem Entwurf übereinstimmen . den die 
Kommission in den folgenden Wochen ausarbeitete.lm 25.126. April \'erabschiedete 
und im Mai vorlegte. Die im Zuslmmenhang mit dem Streikrecht wichtigsten 
Bestimmungen des Gewerkschaftsgesetzemwurfs Iauten:" 

.Art. 6 I. Die Gewerkschaften \'cneidigen die Rechte sowie die aktuellen und bngfrisrigen 
Interessen der Werkliitigen im Bereich du Arbeits- und Lohnbedingungen sowie du 
existenziellen, sozialen und kuh'urcllen Bedingungen ... 
Art. 1) Das Recht auf Gründung und Zusammenschluß in Gewerksch1ften steht Beruf~solda­
len, Funklion~ren der Bürgermiliz und dem Gehngnisdienst nicht zu .• 

In Abschnitt V. des EntwUrfs sind »Kollektive StreitfäUe. und - nach einem 
zweistufigen Schlichtungsverfahren (Art. 3 I und )2) - das »Recht auf Streik« 
geregelt: 

.Art. ) J J. Der Streik besteht in der kollektiven Arbeitsunterbrechung zum Zwecke der 
Verteidigung kollektiver Interessen der Werkütigen sowie der ge<verkschafdichen Rechte und 
Freiheiten. Ir. Der Slreik isr ein ~ußerstes Mille! und wird nicht ohne vorherige Ausschöpfung 
aller Möglichkeilen der Schlichtung des Streitfalls enrsprechend den in Art. 31 und 31" 
niedergelegten GrundS3tZCn ausgerufen wcrden ... !Ir. Bei der Beschlußfassung über die 
Ausrufung eines Streiks stellI das Gewerkschaftsorgan die Verhähnj~mäßigkeit zwischen den 
Forderungen und den mit dem Streik verbundenen Verlusten in Rechnung. 

!, Zum genmlen HerSUlg "gI. Cb""1f\ow,ki. \j;'ic,l,w. Now, zwi.,.,kow. lilt1W. (D.s n<"\Je G<"Werk­
sch~lSgC"Setz). in: Tn;oclJuk Sollcl.fT\o.l'c Nr. !, l)i'uIcnlU 10. 4. SI, $. 10. Vgl. l<:mu die Bemerkungen in 
Polens Ge~n"'= NT. 9. W.,so:.~.u ~hi 1981. S. I~ und $. 16 . 

Z1 Aus di<><T Ph .. t - Anfang Mai - li<gen uns %"'ti Dokumente vOr. Der Ent"",rf d., K.ommission iSt 
abgedruck< in PoleD' Gegenwan Nr. 9. ~hi 1981. S. 14 ff. Zugänglich wu ftm.r <in. OlUutorisiene 
engli,che Übers=ung de, Geseuenn-'uris durch die Polnilche Abd01T\i< der \\Yi>scnsch~t.n. Der 
KOlnm .. ,ionsentwurf in noch in Theien(orm. der G.,el1enewun in Gtst.1I einer Gesen.< .... ·orl.g. 
g.{~ßt. Der G<sctt<n,IVuri wei,t nicht unorhcb\ich< rcd:uuioncUe und ~u"'eilcn iniultlichc Ab,,·.ichun­
ben v-on eier Th .. enfanung .uf. E, ist .b.r nichl ersichtlich, d.ß die'e .... bw.ichungen <inseilig 2U Ultcn 
der Gtwerksch,su .. itc ging.n - in.o",.it hnn ""genommen ",erden. d.>Jl die .. r G .. etuntwurl si~ 
oo,h im Rahm.." deI Komminion,kon,en"l bewegte. D,e Zita« 't..UJlmcn .us d.m Ceset~tnrwurf. d. 
die splleren "'illkür)ichen Ver'ndtrungen durch den S .. ",rat lieh .uch auf diesen Ge,c<zcotwuri 
bC1ithen. 

11 Diese Amktl betreH.n die Schli,:nlung,,·.rfahrtn. 
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Arl.)6 I. Der Streik wird von dem bCln<blicncn Gcwerksch3ftsoq;~n nach Erlangung des 
Eil"l\"ersrimdniises des übergeordneren G~werkseh~[rsorg,ns sowie nach der Besrärigung dieser 
Entscheidung durch die Mehrheit der Bclegsch~fr ~usgcrufen. Ein überbetrieblicher Streik wird 
durch d .. s im St.tut lngegebene Gf ... · rrkschalrsorg~n ausgerufen . Die Teilnahme 3m Streik iSI 
freiwtllig. Niemand darf zum StfCIk oder zur Abs .. ge s~\ner Telln,hme am Streik gez" .. ung~n 
werden. 11. Ein Srreik wird mindestens 7 T~ge vor seinem Beginn ~ngekündigt. wovon die 
Betriebsleitung zu bcn~ehriehtigen ist. 111. Betriflt der Srreir die Subsr~n z des Kollck(i\'"\Ienrl­
ges oder eines .nderen Abkommens, darf dcr Slreik nicht vor Ablauf der Kündigungsiri" des 
Tarifvertrages bzw. des im Abkommen niedergelegten Datums für die Erfüllung der 
vereinbarten Bestimmungen lusgerulen werden. 
Art. ) '} Ein Streik ohne Einhalrung d~r in An. H 11. und Ar!. }6 aufgeführten Bedingungen iSI 
nur in einem solchen Falle zulassig. wO die Gtwerkschalt an der Erftjllung jener Bedingungen 
gehinden wurde oder wo eine besonders offenkundige Vcrltnung gewcrks(hll,lither Recht 
und Freiheiren geschehen ;sr. 
An. 40 I. Das Streikrecht sldu Werkrätigen nicht zu, die in Militäreinheilen und in Berricben 
beschäftigt sind, die dem Minister fur Nationale Veneidigung unremehen. und in BeHieben 
(ihren Sekroren und Abteilungen) der Veneidigungsindustrie. Betrieben lUr VersoI"ßung der 
Bevölkerung mit Wasser, Srrom. Wirme. GlS, Lcbensmirteln sowie in Berrieben des 
Gesundheitsdienstes. die der Krankenberreuung direkt dienen, in Apotheken .owie DiensUtd­
len des Bildungs- und Erzichungsu·esens. wo eine Ständige Aufsichr über die Pl1egebefohlenen 
trforderllch iSI . I!. Das Streikrecht sreht überdies Mitarbeitern der Staarsverwallung. der 
Banken, der Gerichre. der Suarsanwahschlften und Org.nis3tionseinheiten des Innenminisre­
r,ums und des Gcfängniswesens. den Funktionären der Feuerwehr sowie den Werktätigen 
niehl zu. die auf solchen Ponen beschäfrigl sind. die direkt mit der Veneidigungskr;dt des 
Landes zusammenh~n.gen. 111. Bei der Polnischen Sta3tsb~hn. in anderen Transponbetrieben. 
in Kommunibrionsberricben. Radio- und TV-St~üooen werden die Slrciklührer mir dem 
Man~~ment dieser Betriebe kooperieren. um Notdienste - einsehL der Veneidigungskrafl des 
Sta>res und der Grundbedürfnisse der Bevölkerung - sicherzu!tellen. 
Art. 41. Die Ausübung des Srreikreehts entbindet Berriebe und dort beschäftigte Werktatige 
nicht von den Pllichrcn. dic aus den Vorschriften über die lllgemeine Wchrpflichr dcr VR Polen 
erwachsen .-

In Art. 42 und 43 werden Warn- und Solidaritätsscreik geregelt - wobei letzterer 
zugunsten der vom Streikrecht ausgeschlossenen Arbeiter zulässig sein soll. 

.Art. 44 1. In Ausnahmesiluationen, die durch die kritische Wiruchaftslage des S!altes 
begninde, sind. kann der Sejm der VR Polcn einen Bcschluß über die $wpendierung aller 
Streikmaßnahmcn für ,inen erforderlichen Zcitraum. aber nichl länger als 1 Monate. fassen_ 
Ein neuer Beschluß kann nicht früher als nach Ablauf eines Jahres gef:Ult werden ... 
An. 4J I. Ein Streik in mit dem Zeitpunkr der aUgemeinen Mobili5ierung, der Ausrufung de5 
kriegerischen oder des Kriegsz.usundcs verboten. TI. Verboten ist ein Streik in einem Betrieb, 
der in einer Region gelegen i~, für die der Kausuophenzustand ausgerufen ist - vom Zeitpunkt 
der Ausrufung des Zustandes w.< 

An diese Bestimmungen schließen sich solche über individualrechdiche Folgen des 
Streiks an . Der rechtmäßige Streik Stellt keine Verletzung des Arbeitsvertrages dar 
(Art. 46). Der Arbeiter erhäh für die Streikzeit vom Unternehmen 50% des Lohns, 
bei Nacharbeit der ausgehllenen Zeie entsprechend menr, ausgez..ah.lt (Art. 47). 

Warum ist der Kodifizierungsprozeß zu Beginn des Jahres 1981 ins Stocken geraten? 
Eine Reihe von Paradoxien bestimmeen die Situ:ltion um Februar 19& J. Im Danziger 

Abkommen war das Streikrecht faktisch und unmirrelbar voUziehbar festgeschrie­
ben'-4- gleichwohl entstand in den nachfolgenden Monaten ein Tauziehen um das 
Gewerkscbaftsgesetz. so als gelte es das Streikrechr erst zu begründen . Weiter: in der 
Kommission wurde über lnhah und Gren~en des Streikrechts \"erh:.ndelt und ""ieder 

,"erhandelt - unterdessen fanden in den umstrittenen Fragen praktische Entschei­

dungen außerhalb der Kommission StltL An der Registrierungs-Frage wurde dies 

!~ S. Won.l~ut (=Wd •. ) zum Punk. , oben bei FN. 4. Zur rochrlichm Bedeutung I. W. Szubcn. 
Eocwickluogmndenzon des polni«hen kollekuven Arbei"rechl.S. P'''''cwo i Pr .... o 6/ ' 91 •• S. 11-17; 
M. Pli ,~k.iewic~. Die Bedeutung der ~I!polni"hen Abkommen rur da ArbeItSrecht. ebd .... S. 28-)7. 
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50 bereits bdeuchrcL Ende Januar spitzte sich Jie hage der freien Samstag<> in der 
\'\leise zu. daß für den J. Februar ein Generalstreik von einer SlUnue aU!lgeru{cn 

\\'u rde.'" Am 2. 2. erließ Jer i\jiniscerrac eine Bestimmung, dazufol!)c rechtmäßig 

Streikenden im falle ,incs Streiks 50% des Lohns unJ im rall spälerer N;l(harbeit 

der durch Slreik ausgefallenen Zeit sogar ein proportionll enlsprechenJ höherer 

Lohnanteil in Gestalt eines stndichcn uSrreikgeldes« ausbezahlt wurde." Die Frage 

der Lohn fonzJhlun~ im Streik(all war ein wichtiger Bestandteil des Gewerkschafts­

gesetzentwurfs - Jie Vorwegl13hmc dieses Bestandteils drückte die g.lnze Schwierig­

keit der Regierung lUS: sie wollte ~inem Streik nicht jede Legitim.lIion absprechen; 

sie wollte die Slreikenden aber auch nicht mit vollem Lohn für den Streik noch 

"belohnend;" und sie wollte kurzfristig einen Anreiz zur Nacharbeit lusgefallener 

Zeil schaffen. 

Im Verl~uj des April wurde der Streil um die Bauern-Gewerkschaft in praktischer 

Auseinandersetzung entschieden, mit der Folge daß schon am 6. Mai der Sejm durch 

Gesetz die Gewerkscha{t von Individua!baucrn legalisierte'! und daß bereits am 11. 

Mai die Regisrrierung der Baucm-Solidarnosc "orbenommen ~1:urde.'9 

Of(enbar wich die Regierung angesichts dieser wuchtigen Einforderungen der 

Erfüllung gegebener Versprechen punktuell und fase panisch zurück, entwickelte 
aber dann - das isr unsere These - bereits im Februar aus der Defensive heraus die 

Umrisse eines strategischen Konzepts zur Entmachtung von SolidarnoSc. Zu diesem 

strategischen Konzept gehöree die Verzögerung des Gewerkschaitsgesetzes, die 

Beschleunigung von Gesetzen zur Selbstl"erwahungs- und Unternehmensreform 

(die, obschon später als das Gewerkschafrsgesetz eingebracht. bereits im September 
198 I verabschiedet waren!),IOdie zunehmende Lancierung von Ausnahmegesetzvor­

schlägen gegen Streiks (auf die ich unter L .\. eingehe) und zuletzt eben die 
Verhangung des Ausnahmezustandes und das faktische Verbot von Solidar­

nose. 

Im Februar 198 I fanden auch die erSten wichtigen Rekonsolidierungsmaßnahmen 

der Regierung statt. Am 9. l. wurde Jaruzelski Regierungschef - "lvomit zugleich dls 

Militär in die Loyalität genommen wurde)' Am lO. 2. setzte der MiniSterrat das 

"Komitee für Gewerkschaftsangelegenheiten« unrer Vorsitz von Rakowski ein, zu 

dessen Aufgaben die »KoordinatiOn und Kontrolle der Tätigkeit der obersten und 

zentralen Organe der Staatsverwaltung gegenüber der Gcwerkschaftsbe\\'egung« 

gchöne.l' Aus der Perspektive dieser Reorganisationsbemühungen gewinnen die 

Einspruche der Regierung gegen den von beiden Seilen konsentiereen Gewerk­

scha ftsgesetz -En [wu rf im Februar '98 [, die verzögerliche Behandlung des EntwU rfs 

von April/Mai sowie das Ausbleiben der Verabschiedung des Gewerkschaftsgesetzes 

vor der Verhängung des Kriegsrechtes ihrec Sinn. 

1\ W,J.. in Dokumente der KKP '9. !I. So - I. l. S,. Gd"'<k Februu 1981. 
.6 B"ich,~t bei By,ol1Uki WGO·~HOR '9&'. S. 16 f. 
17 Hj.r,us dürfle der Pro,e" "on Solid.mo<e ~egtn diese Ministerrusbesrimmung cesuh.ieren: FR '0. J. 8, 

(WilL). Zu dieser Fr.ge vgl. die Diskussion -Rten, .u( Streik. in: Poutyka 7/81. ' •. 1. SI. 
,8 Abgtdr. bei B~'tom,ki (FN. ~), S. J8l. '9 S. By,omski ebd •. S. :'79. 
JO Gesetze über S'a:!ube!rieb. und übu die SciblC'o·erw>.lrung "on Su ... b .. "ieben. beide ~om Sejm 

"fT.bsdl.iedet '>m 1\. Sep .. mber 1981. Aus dem Vor;p.wn zu den Th~sen zum Gcwerksch.fts~e,et"Z 
(FN. u) geht hervor. daß die .. Ge",zo,proiek,o <p.,<T • .h dA' Gewerksch>iugeselz .usg ... rbeitet .• ber 
beschleunigt wurden. um mil diesem s~'nchron behanddl werden zu k6nnen. D1ß die Regi<run~s<e\te an 
Sdb:H'vl::'rw.d.lu,ln~ ;m{ilnt;~ :u,,:;nker i.n((::rC'~~jcn 'WOi.( ab SolidarnoK 1 deutet ::lu,h S(dmilChow~k.i (FN. 17) 

an. Dem en"prlcht auch. d.ß die von P,rlfi und SLa" eingeseme Kommission für Wiruch.ftsreform im 
April einen ,""n. im Juli einen zweiten En,,,"url einer Win,ehfrsrd"orm '·orlegte. der den Gedlllken 
der Sdb",·cr .... ltung st.rk betonIe, dagegen zu Gewerkschaften und S".ikrechl weilgehend sch'neg' 
Richtungen der WiruchaItsreform. Entwurf. V.,.I'g Trybun. ludu. W .. "Sch.u Juli '9&'. b ... Zi. ). H. 

~S. 47.49. So, 0. 60.0', S6. 88. 
)1 S. FAZ 11.>: FR und TAZ 1).1.81. 

)l FR '4.': FAZ ,6. l. 8,; lerner By<omski WGO-MfOR '9B,. S. ,S (W"tlt.). 
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Vor allem 9.'ird daraus eine Zuspitwng in der Diskussion um das Gewerkschaf!5ge­

s(;n: im Juni/Juli erkllrbar. die man als das Ende des Konsenses in Sachen 

GC""crkschahsgesctz baeichnen bnn. Der Gesetzentwurf. den Zawadzki Mine 

Juni im Sejm präsenriene.l' stimmte in wcsentlichen Passagen nicht mehr mit dem 

\"on der Kommission verabschiedeten überein . Vielmehr hatte der Staatsrat folgende 

eigenmäc h ti ge Verän derungen vorgen ommen:" 

Art . I) 9.·ar durch Verordnung einer neuen Stlatsgewerkschah für Beschäftigte 

. \'erteidigungsrelevanter Betriebe enmel!c: 

. 1. Sold .. t~n im lktiven Milit;irditnSl. Personen. die zeitweise Wehrpnicht lbleistcn, Funktio­
n'ren der Bürgermiliz und dem GeI~ngnisditnst steht "'edcr das R~cht zu, Gewerkschaften zu 
gründen, nocn sich in einer Ge" .. erkschl(' zu organisieren. noch akli'!! JICh an da Arbeil der 
Ge'ü:erku:hafl lU bel~iligen, derm Mirglieder sie im Augenblick ihrtr Einbnu/ung ·Warm. [!. 
Der Ministernt bestimmt durch Verordnung eine Gewerkschlft. die duf Grundlage der 
AU5"hli~ßlir:hkeic die R(chte und Interessen der Arbeitnehmer vertreten wird. die in 
Truppeneinheiren und in Betrieben beschäftigt sind, die dem Minister für Nationale 
Verteidigung und dem Inncnminis!er unterstehen oder die ~ine wl?unr!ichl? BcdfJltJlng fur di( 
Verll'idigungJbereiluhaj, des Landes "nd die Sichtrung der öffenrlichm Ordnung haben .• 

Voraussetzung eines rechtmäßigen Streiks sollte nunmehr eine 'lI-Mehrheit werden. 
Eine» Variame« zu Art. )6 lautete: 

-I. Der Streik wird von dem betrieblichen Gewerksch.!tsorglll nach Erlangung des 
Ein\'erständnisses des übergeordneten Gewerkschaftsorgans sowie !lach der Bestätigung dieser 
Enrscheidung von '/, der Bdeguh4' in einer gehflmtn Abstimmung ausgerufen . . . . -

Art. 40 Abs . 2 erhielt eine Variante, die weitere Beschäftigte vom Streik recht 

ausschloß: 

-Das Streikrecht Sieht überdies Mitarbeitern der StaaLSverwl.ltung. der Banken. der Gerichte. 
der Staatsanwaltsch~(len und Organisltionscinheilen des Innenministeriums und des Gefäflg­
niswesens, den Funktionären der Feuern'ehr sowie den Werktätigen nicht w, die luf solchen 
Posten beschäftigt sind, die direkt mit der Verteidigungskraft des l,ndes zusJmmenhängcn. 
sowie WukUiligen, die im Eisenbahn- und Scraßtncransporrwesen, in BetTieben des POII- und 
Fernmeldewesen!, in Radio- ,md TV-Scaliontn Jmd -Sendern beuhä[ligt sind .• (statt Abs. J 
a. F.) 

Art. 44 erhielt eine stark zugespiezte Fassung - auch als .Variante« eingekleidet: 

,, [. In Ausnahmesiruationen. die durch die kritische Wiruclufrslage des StHteS begründet sind. 
kann der Sejm der VR Polen einen Beschluß über die Suspendierung aller Streikmailnahmen für 
einen e10rderlichen Zeltrllum fassen .• 

Schließlich sollte auch die Auflösung einer Gewerkschaft im Falle von Rechtsver­
stößen erleichtert werden. 

Daraufhin gab die Landesleitung von Solidarnosc (KKP) eine scharfe Proteststel· 
lungnahme ab, die am 31. Juli in ihrer Wochenzeitung veröffentlicht wurde: 1I 

.Die KKB der NSZZ .Solidarnosc\ lehnt die Gesetzesvorlage über die Gewerkschaften ab, die 
dem Sejm in einer Redigierung zur Beratung vorgelegt "'tIrde, die gegenüber dem von der vom 
Scaarsr1t gebildeten Kommission, der Gcwerkschalufunktionäre angehörten. ausgeHbeiteccn 
Text willkürliche Verinderungen aufwein .• 

Aufgeführt wurden minutiös die Beschränkungen des Koalilionsrechts sowie der 

Streikfreiheit in der Staatsratsvorlage. D3ran schloß sich an: 

.[n dieser Situation fordert die KKP: 
I) Anerkennung, daß G rundLlge des Gesctzgebungsverhhrens der vorher vereinbarte Text zu 
sein hat. Er kann. verbessert werden, unzulässig ist jedoch. an den schon verein banen Rechten 
der Gewerkschaftsbewegung zu riitteln, 

H S. die Rede z..",.d~kj, in T rybun> Ludu 1).Il~ . 6. SI. 
HAus: Glos P"cy (Stimme du Arb.i,) )0 . 6. SI ('U5 d. Poln. v. S. Borchen ; Hcrvorh. v. Veri.). 
H Be.schl. der KKP bet'. Gewcrkschafugeselzc,,""urf. Woch.e"zeitung -Solid.mosc-. Nr . ,&. Jl. 7· &1. 

J 1 
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I) Zutrk~nnung des Rechts ~uf Ge,eIUSIflJliarl\' ~n rur Ge\l .. ~rkschlj"n. um im Sejm di~ 
m;uelbuc L!'Herb,~ilung "on die gcwcrk.chafdi.:he Arbeit hetrdknden \'orla~(n LU crmog. 
lichen. " .. . 
Oe, dem Sejm \'on SI~a'sr31 vorgdegre Enl\vurl hOl deutlich .nlige",-erksch,ftli.:h<n Charlk,er. 
Der """uch, ihn en'gel;~n Jer Ablehnung dureh Ji( h6chs,e Vertretung un'crcr Gcwerks,hott 
durchzuserzen, bedeutet ein~ Verletzung Jer Vnf3Ssung der VR PoJen und - hinsIChtlich 
Inh~h und BcdeulUng des G<setzcnlwurls - auch eine einseitige .\urkÜnJi~ung Je, 
Abkomm~n \'on 03.nzig, Stell;n und JHlrzebic durch die Slaa,sm~cht. DlS ... ·ürde unsere 
Gewerksdu(, zwingen, für die V<rccidigung Jer grundltgendcn Errun~ensch~l,en \'Om A ugu<t 
19&0 einzus<'hrcitcn .• 

Diese Stellungnahme iH in keinem Punk! Liberzogen. Sie h:l! eher vorsichtigen 
Charakter : erkl::irt sich doch die KKP damit noch an die vereinbarte Vorl:lge 

gebunden. obwohl die Regierung einseitig davon abgewichen ist; und deutet sie 
darin doch wtircre Kompromißbereitschaf! an. 

J. AusnahmeZkHand in Elappen 

Mi! der Gesetzesvorlage des Sr,l:ltsrates war in der Behandlung des Gewerksch~fts­
gesetzes durch die Regierung ein sichtbarer Wandel nicht nur des Inhal!s. sondern 

auch der Fortn eingetreten. An die Stelle konsensualcr Fortnen der Konflikt:J.ustra­
gung und Lösungssuche war die ei,nseitige Anordnung, die - wie die Llndesleitung 

durchaus zu Recht reklamierte - ~einseitige Aufkündigung. der Abkommen von 
1980 getreten. Freilich war die Unterwerfung des Streikrechrs unter einen legalisier­
ten Quasi-Ausnahmezustand nicht erst Ergebnis der Juni-Vorlage. auch nicht erst 

eines der Reorganisationsbemühungen vom Februar. Vielmehr können wir im 
nachhinein konsutieren, daß seit dem 3'. August ! 980 in Polen nicht nur die 
Bestrebung zur Kodifizierung von Gewerkschaftsfreiheit und Streikrecht, sondern 
auch diejenige nach Verhängung des Ausnahmezustands über ebendiese Gewerk­
schaftsfreiheit und das Srreikrecht zu verzeichnen Wlr, deren Glieder in sich einen 

kontinuierlichen Zusammenhang bilden und nur in den Reorganisationsbemühun­
gen vom Februar. dem Enrwurfsdikur vom Juni und schließlich ehen der 
Verhängung des Kriegsrechts einen sichtbar eskalienen Ausdruck erlangten . 

Die zweite Entwicklungslinie - die hier auch nicht annähernd erschöpfend 

dokumenticn werden kann und soll- beginm schon bei den Verhandlungen um das 
Danziger Abkommen, wo die Regierungsdelegation bis zuletzt versuchte, ansteUe 

der Bildung neuer eigenständiger Gewerkschaften die personelle Neubesetzung der 
:dten I'orzuschlagen und dadurch die neue Bewegung im Marsch durch die 

Institutionen sich totlaufen zu lassenY Siell nimme eine neue Qualität an mit dem 

Amtsantritt von General Jaruzelski am 9 . 2 . [9&" dessen erSte Amt$maßn~hme die 
Forderung eines dreimonacigen Streikverzichts ist. l ' Aus diesem Appell wird im 

April- nach dem Bromberg~KonOikt"°- ein Ultimatum, bei dem Jaruzelski mit der 

Forderung nach einem geselZlichen Streik verbot für zwei Monate die Vertrauensfra­

ge verbindet - und gleichwohl nicht verhindern kann, daß der Sejm die Maßnahme 
auf einen erneuten Appell herunterschraubt." Eine nächste Esblationssrufe ist die 

J6 Dirsr Forderung j" keine''''egs ao.agig, d. j. die G,"·crksch.h sowohl nach dem Danz'gcr Abkomm.n 
01, .uen nach den Tb ... n zum GC"'crkschafuseurz Mirwi,kunS.,«htc '0., Gesc ... " h,c'e. Ein 
lni,il,ivrtch, wirr nur eIne grlducrr. Scrlgcrung di«tf Mitwirkung !;Cwescn. 

)7 So eindeucig Vernlt)dlungsllinr.r ~1. J 19ielski .ui der Lenin· Werfe; lunchn .. "'·c;!C dokumentiert in: 
U. ZUpt( (Hg.), .'W·i, b,uen iMen ~in Denkau.! •. Dokum .. ,m/~bccri>.Ü.nrronblndpro!Okollc/Lenin~ 
Werft/ DZlIzig/ Polen. cd. co. Stutlgart. Dezember 1981. S. 5) il., 79 If. 

}8 Vgl. auch FR ). und s .... '9h 
}9 S. oben FN. ) I; ferner FAZ I J. und 16. ~ . '981 . 
40 FR und TAZ >6. ).81. 
4' FAZ cl. 4. ('W',IL): FR 'J. 4. (zur Haltuog d ... S.jm grgenübor Streib·crbo,). 
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bereits beschriebene einsl'ilige Aushöhlung des Gewerkschaftsgeseet-Enlwurfs im 
Juni. Dem folgt am t S. Okmbcr die Bemühung Generals Jaruzelskis - der nun als 
neuer Parreichd Partei-. Sla3tS- und Mililärmachl in seiner Person vereint - um eine 
Front der nHionalcn VersünJigung, an der teilzunehmen Solidarnosc auch ber~it 
(I.·äre, würde ihr darin :mgemessene Repdsenranz zugestanden." Am I. November 
folgt erneut ein Appell des Seim zur Beendigung von Streiks." Am 1&. I I. verl:mgl 
das ZK der PVAP parallel zum Gewerkschaftsgesetz ein Notgesetz mit Sonder\"oll­
macheen gegen Streiks," wogegen sich am }. Dezember SoJidarnosc mit einer 
Generalslreikdrohung. am 10. Dezember aber auch der Vizepräsidem des Seim. 
Stcbnski. wenden." Am I}. Deumber schließlich - im sei ben Monat. in dem nach 
Aussage Stefanskis eigentlich d1.s Gewerkschafrsgesetz hätte verabschiedet werdeo 
sollen - wird das Kriegsrecht erklärt, Solidarnosc faktisch zerschlagen. Die 
De k rete,·6 die vom StaatSr:H in verfassun gsrech tlich zweifelhafter Weise'l erlassen 
und später vom Sejm unter militärischem Druck bestätigt werden, erserzen In 

z~·nischer Weise Gewerkschafrsfreiheit und Streikrecht durch Kriegsrecht. 
-Das Rech, zu Streiks und Streik-Aktionen wird ganz lufgchoben .• ·" 

Daß diese Linie der Rückdrängung von $olidamo5c im Ausnahmezustand nicht bloß 
eine autonom polnische war, ließe sich leicht an einer weiteren Linie der 
Einmischung der llBruderländera in das innerpoJnische Geschehen veranschauli­
chen, die häufig auffällig phasenverschoben kurz vor den polnischen Eskalationen 
erfolgten. Ob man hier das sowjetische Ultimatum vom September 1980 nimmt. 
~radikale« Schritte gegen die .antisowjetische Kampagne. in Polen einzuleiten, ,I 

oder die mchrhchen • Vermahnungen« Kanias in Moskau'~ oder den ADN­
Kommenrar vom J. Februar, ",SolidarnoSC. provoziert Chaos und Anarchie«,I' oder 
die Tirade Husaks auf dem KPC-Paneitag im April während der Bromberg-Krise" 
oder die beherzte Versicherung der kleinen Bruderpanei in der Bundesrepublik vom 
Mai (981, .die drohende Getahr einer Konterrevolution (müsse) gebannt« werden, P 

oder die Brandbriefe der (groß-)brüderlichen Partei aus Moskau vom Anfang Juni 
und Mine September') - allemal zielen diese Positionen darauf, mit dem Ärgemis 
einer selbsrverwalteten Gewerkschaft und ihrer Betätigungsfreiheit endlich Schluß 
zu machen . 

.. TAZ '9. 10.; FAZ '4 .• 16 .• '0.10. &1. 
4J FAZ J I. 'Q. S, ; R~g;~",ng h .. bei Sejm-PräJidi~m einen Gesetzentwurf -<ibcr Anwendung ~ußerord~,-

lich~r Mitt.! zum Schutze der Bürger und des su.t.Sc hinterl.gt; FAZ 1. 11. 8, (S.jm-S •• ehluß). 
H FA2 1. u. 81. 
H FA2 I . und 9. 11. 1981. 
~6 Dekret z dn.i. ,~ gn>dni. 198 Ir. 0 stall;e wojennym (Dekret VOm ,~. Dezember '981 uber den 

Ausn>hrnc>:u.<und). in: Dzienruk USlaW Pol.kiej ~zeczvpospoli(Cj Ludo",ej (Geserzblm, d .. Volk.,c· 
publik I'ol.n) Nr. '9. Pos. '!~, W,TSch.u q. I;. 8! . Uchww Rady P:u\,rw. ~ dni. '2 grud..w '98, r. w 

' pf":lwi~ wprow.duni. m.nu "'oi.nn.go u "'~gl~du n. bezpicczcnSlWo pui,rw. (B<schlu.ß des 
Su .. sn. .... vom 11 . Dezember '98, h."cffs d~r Einführung d., Ausnlhmnw!>ndcs ;n Hinsicht auf d;. 
Sicherhei. d., Sn"e.) •• bd .... Pos. 'IS . z..,.~dzeni~ Nr. ! J pr.zeu R.dy Mini .. r<>w z dni. I} g",dni. 
'98". w sprowie z.wics .. ni..a dz;>.l,Jno';c; z",-i.zk6w ""'oda,,,}"<h i nieklorych org:&l\iucji spolccznych 
na "'''-' obowijlywa.ni. sunu ... ·ojenn.go (Anordnung Nr. $I d .. Vo,,; .. end.n d~ MinlsreIT2t<"S '·om 
I j. Deurnher 198, be<rcff. der Su.p.ndierung der T;tigkcit der Gewerk.chmcn und bestimmter 
gescllscbaitlieher Orga.ni .. t.ionen lür die Gclrucg.d.auer d ... Au,n:>hmc~u'l1ndes). in: Monitor P"lski 
~r. JO. Pos. 27). Wmch.u '4. 12 . 8, . Die umla.ngrcichen Dck"". konnen hier nicht dokumenlierr 
... ·.rd.n; vgJ . dcmn2ch .. WGO-MfOR. 

~7 S. E. GnJh. FAZ 11. l. 8,. dc".n T.n freilich dlfltren~icner iSI .Is die el ...... r<ißerische 
Üb.uchrift. 

~7' Öffentliche Verl.u.b:I..fUIIg des S,aats,.t .. Y. I} . Il. 8,. n.eh FR q. Il. SI. 
46 FA2 t9. 9. 80. 49 FAZ 8. 11.80 und 6. J. il. 
s: FAZ • . 1. 81. 
SI FR 7· 4· 111. 
P FA2 )0. 1. 81. 
D S. FR 1( . 6. 81 und '9- 9. 8) - jeweils W~rthu," 

Jj 
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J4 Um die These, die ich an hand der Entwicklung des Ge\Verksch.1ltsl:)"s.:tzes 
nach weisen mÖch[e. noch einmal zu prazislcrcn: Die Entwicklungslinic, die .Im 

13. Dezember 1981 ~ur Ausschaltung von Solidarnosc fuhree. begann nicht el<va 

beim Solidarnosc- Kongreß im Herbsr t 9S t, ~i.: fand (oder seha/he si~h) in sp:mren 

Ereignissen lediglich den Anlaß. Vidcs spricht dafür. daß die polnischen Ma,hthab,r 

der Ben·cgung des Sommers 1980 Zugesländnisse im Danziger Abkommen und den 

wenigen :vlonalen nach seinem Abschluß gemacht hJben, über deren Tragweite im 

falle ihrer Realisierung sie sich weder Klarheit verschafhen noch verschaffen wollten 

- in unterschwelligem Vertrauen darauf, daß der Zwang der Verhoilmisse schon für 

.:ine "Begradigung. dieser Zugesdndnisse sorgen werde; daß ihr aber in dem Maße, 

wie die neue Be\\·cgung Stärke und Kontinuitll gewann und sich 2ur DurchselZung 

der Zugeständnisse anschickte, erst der ErnSt der Lage bewuHI wurde . Mag sein, daß 
die Reorganisation vom Februar insoweit den Wendepunkt darstellt, von dem an die 

Regierung anstelle der Suche nacn Konsens den Weg der Ruckdrangung von 

Solidarnosc anvisierte: von da .ln jedenfalls \·crschleppte und verLerne sie den 
Gewerkschaftsgesctz-Enlwurt, versuchte so Zeit zu gewinnen, setzte andere 

legislatorische Prioritäten . Auf Zeitgewinn zu gehen, machte für die Regierung 

J.1ruzelski insofern Sinn, als eine offene KonfrOIHation ohne sichtbare militärische 

Beihilfe von außen \·iel Vorbereitungsarbeit kOSlele: Die Armee mußle tra.iniert und 

nach Loyalilätsgesichtspunken selegien werden; win:schafrliche und soziolle 
Krisenzuspin:ung mußten wenigslens eine gewisse Hinnahmebereitschl{t in der 

Bevölkerung für einen Schlag gegen 50lidarnosc gewährleisten; Zeitgewinn würde 

auch die Spannungen und Gereiztheiten beim Verhalten von Solidarnosc-Mitglie­

dem und -Gruppierungen nach innen und nach außen verschärfen. Die Präzision 

und Ausführlichkeit der ;Im 11. und 13 . Deumber erlassenen Dekrete jedenfalls 

lassen nicht darauf schließen, daß jene von einem Tag auf den anderen ausgearbei[Cl 

worden wären . . . 

11. Auf der Suche nach den Umrissen eInes 
»ko llektiven F reiheirsrech ts« 

In der Einleitung wurde angedeutet, vor welchen rechtstheoretischen - freilich 

zugleich zutiefst politischen - Problemen die polnische Arbeiterrechtswissen~cha{t 

mit der Anerkennung eines Streikrechcs im Abkommen von Danzig und einer 

dadurch norwendigen Reformuüerung der KOllitionsfreiheit stand. In einer Gesell­

schaftsordnung, die von der Inreressenidenrität von Arbeitenden und Staar ausgeht, 

kann es keine kollektiven Freiheitsrechte der !\rbeitenden im Sinne von Ausgren­
zungsrechten geben: also Rechte des Inhalts, die Ziele und Durchselzungsmitce! 

kollektiv, selbsryerwalter und unabhängig von staatlicher ZieIYorgabe zu bestimmen . 

Denkbar sind unter dieser Prämisse lediglich Z"sttindigkeicen, die von der im Staat 

inkorporierten Gesamtheit in ihren Zielen bestimmt und delegien: o,·erden auf 

dezenrrale gesellschaftliche Gremien, die Gewerkschaften, Räte oder wie auch 

immer heißen mögen. Sobald aber eine gesellschaftliche Organis:Hion die Durchset­

zungsmachr für selbstgesetzte Ziele gewinnt, .Iellr sich unabweisbar die Frage: liegt 

eine Zuständigkei!süberschreitung vor, die das Verha.lten der Organisalion rechts­

widrig macht, oder wir·d der Organisation ein Ausgren2ungsrechr eingeräuml - mit 

der Folge freilich. daß die Fiktion der Interessenidentitäc aufgegeben werden 

muß? 
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Den umrissenen Tatbestand hai der aus der Tschcchoslowakei emigrierte Staats­

rechder Vladimir Klockocka Anfang 19R 1 r~chtstheorctis(h mit folgenJen BegriHen 

gd.l.ßt.'· Die \'on der lntcrcsseniJcnriüt \'on Werktaubco und SU.J.t ausgehenden 

östlichen Rechtssysteme neigen zur Normierung -materialer Regeln ... d . h. sl3arli­

eher Ziekorgaben fur die gescllschafrlichcn (ind ividuclkn und kollektiven) Akteure. 

Von einem gesellschaftlichen Interesseng~gensalz oder 'pluralismus ausgehende 

westliche RechtsSysreme ziehen nach Klockocb .prol'.eduralc Regeln" vor. d . h . die 

Dezentralisierong von Entscheidungsprozessen innerhalb des Rahmens Stl~tljch 

vorgegebener Beteiligungsverfahren . Bezogen auf die Streikglrantic unterscheiden 

sich die westlichen Reehtssysreme danach. ob sie - wie auf dem Kontinent -

-positi v-prozedurale" Regeln aufHellen, d. h. ein staatlich definiertes und abge­

grcnzrcs Streik-recht< formulieren. oder ob sie - wie in Großbritannien -

.negativ-prozedur:!.le" Regeln aufstellen, d. h . eine vom Staat respektierte und 

abgegrenzte Streibfreiheit< gewährleisten ." 

Auch wenn Klockockls Unterscheidung in dcr Gefahr steht. die in allen kapitalisti­

schen Industrieländern 2.U beobachtende Tendenz zur Materialisierung auch der 
Koalitionsfreiheit zu unterschätzen,6, ist sie doch für die Analyse der östlichen 

Rechtssysteme hilfreich. Unabhängige Gewerkschaften anzuerkennen und ihnen ein 

$treikrecht einzuräumen, heißt, den Geltungsanspruch materialer staatlicher Ziel­

formulierungen einzugrenzen und für einen Teilbereich zu lösender gesellschJ.ftli­

eher Fragen allein prozedurale Regeln aufzustellen. d. h. anstelle bloßer Zuständig­

keiten partiell echte kollektive Freiheitsrechte zu installieren. Bei der Wahrnehmung 
dieser freiheitsrechte aber taucht ein neuartiges Problem auf: womit legitimiert sich 

ihr materiales Resulrat. wenn es doch nicht Ausdruck staadicher (und damit gemäß 

der Fiktion der Interessenidentität: gesamtgesel!schafdicher) Zielvorgaben ist? 

Dieses Problem stellt sich bei der Betrachtung von Stellungnahmen polnischer 

Juristen zum $treikrecht. Es muß theoretisch durchdacht werden, wenn man das 

Konzept eines sozialisierten Gemeinwesens mit demokr:l.tisehen Willensbildungs­

prozessen zu konkretisieren versucht. Die polnischen Arbeitsrechtswisscnschafrler, 

die im folgenden zitiert werden. gehen diese Frage nicht frooral an. Gleichwohl 

bildet diese den Hintergrund ihrer Begrundungs- und Systematisierungsanstrengun­

gen zum Streikrecht. 

1. Zur Rechtslage vor dem Herbs't' 1980 

Auffällig ist die Ungewißheit und Uneinigkeit unter polnischen Arbeitsrechdem 

über die Frage. ob es bereirs vor '9Ro im polnischen Arbeitsrecht ein Streikrecht gab 

oder nicht. In einem auf deutsch verfaßten Überbliek von M. Matey aus dem Jahre 

1979 P über das polnische Arbeitsrecht tauche das Problem überhaupt nicht aufi dies 
trifft wohl für die meisten Arbeilsrechtslehrbücher aus dem östlichen Rechtskreis 

genauso zu . 
Die Frage der Rechtslage vor dem Herbst 1980 wurde erst durch die Herbst­

Ereignisse selbst akroalisiert."ln einem Interview, das im Dezember 1980 Jufge-

H Die $ldlung de, ei~zeln.n im System des _r.;,]en Sozi.li,mus-. Teil I. FR ).1. S" Teil 11. FR 
4. ~. 81. 

f! D.zu O. Kahn·Fr<und/l!. Hepple. t.",s .g"'n .. SInk«. hbi'n resc>r(n sc ries JOI. London '97l. S. 9 EI.; 
K. w. W.ddcroum. The Worke,:u>d eh. Law. 1. Auf! .. H.rmond,,,,onh '971. bes. Kap. 7-10. 

S6 D:o.zu ",icderum die informative Üb<rsicbt "On Kahn-Freund/Hcpple (FN. SI): für die BRD U. Milk­
kcnbcrgcr. Der Arbciuhmpf .1, ..... dich inszenie" .. Ritual. BISozS,A rbR '980. S. 2~ I IL, '57 H. 

17 D.., Arbeiurechr in der Volksrepublik Polen, RdA \979. S. I S8 H. 
S8 Di« gih jcde~lalls für die Arbeitsrcch .. wi. .. ensch.fr. Daß .ich die Fr .. ge der R~ch"l.g. bei Srrcik, 

prakti<ch-po~wch schon f ruh.r stellte. 2.i~e ,ich bei SlIlkrionen z. B. gcgenübtt den S".ikteiln.hmern 
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56 nammen wurde, lußerte dazu der Danziger .\rbcitsrc~htsprofessar C. Jacko­
".j ak: '" 

. Konnten Si~ kurz bel(hre/ben. '1,;)ie JJ.i f'robl(m dn Koaliliomfreihell und des Strelkrahts :'or 
d,>m Abkommen vo" Gdan;k zn der junillschen Liuratur od~r in der RechtiprNh><ng - wenn 
überhaupt - behandrlz 'Worden u/ l 

In der Rech15prechung ".urde ~ uberhaupt nicht behandelt. Aber In der wissenschaftlichen 
lirer"ur doch. Natürlich luch ni,ht In großt>m Umlan!;. Wir habm '949 cin neues G~s.tz tiber 
die Gewerk,cf1.Jften gesch~ffen. Diues Gesetz haben wir vor JlIem d~raul lusgcrichtct, um 
spi,er Jas Abkommen der Internationalen Arbemorpnisation Nr. 87 tiber die Koalitionslrei­
hei, r~tj(izicren zu kennen. Unser Gesetz \'on '94~ s[~ht an Jer $tdle der Koalitionslreiheit. 
~ün muß ,her 5a!;en. d~ß d,s Gesetz gleichzeitig dl.5 .Einheitsgcwerksch3115prinzip' 
begn..indet. d. h. daß alle polnischen Gewerkschaften au{srund dieses Gesetzes bei der 
Gcwerkschaltsunrrale regist";e" werden. Diese Zentrale hat die Kompetenz. Gewerkschalten 
zu regisrrieren, und zweitens w~rden alle Gewerkschaften der Gewerkscluf15zenrralc unterge­
ordnet. In diesem Sinne bnn m.n sagen, daß Koalitionslreiheil in diesem G~setz nUr im 
Rahmen des Einheitsg"werbchalt5prinzips vcrst~nden "'·urde. 
IX!."he Befugnisse lIandm d~n Koalitionen oder de" Ge--,.;erkschafun nach di~um GUe'lZ von 
/949 zu? 
Das waren Befugnisse in zwei Bereichen. Vor all~m die Vorstellung der Repräsentation der 
Interessen der Arbeitenden und zweirem die Teilnahme m der Verwalrungstatigkeit, d. h. bei 
uns sagt man betriebliche Verwaltung, Industrieverwaltung usw. Das waren immer die beiden 
Befugnisse der Gewerkschalt. 
Aber es gab keine Möglichkeit, Konflikte durch Streiks duszutragen? 
Die wuen in diesem Gesetz nicht erkJärr. In Wirklichkeit aber zeigte sich schon im Jahre 19l6, 
aber .uch schon in fruheren Jahren nach dem 2. Weltkrieg, daß Streiks immer ein Faktum 
wHen - auf der politischen wie auch auf der juristischen Ebene. [ ... ) Man kann sagen. daß wir 
schon d .mals StreIks aus der Ko~li tionsf relheit heuus abgelcuet haben .• 

Durchaus komrär daz.u schrieb ein anderer Jurist, L. Florek. in der Wochenzeitung 
.. Solidarnosc« vom (. Mai 1981:"" 

-Gemäß dem Danziger Vertrag wurde zugesichen. d.ß .d.s Streikrecht in einem vorzuberei­
tenden Gewerkschlhsgesc!z pranrierr wird,. das ,die Bedingungln für die Ausrufung und 
Vorbereitung eines Streiks bestimmen sollte<. Die lrüher geltenden Vors<:h,;ft~n reg~hen dieses 
Recht bewußt nicht, weil von der fähchlichen Prämisse ausgegangen wurde. daß lür die 
Arbeiter in einer sozialistischen Gesellschaftsordnung keine Notwendigkei! besteht. zum 
Streik zu greifen. Lerzten Endes unrerlagen Streikaklionen vor ~llem einer politischen 
Beurreilung, und auf m~nche Streikende wurden in den vergangenen J:threo Maßn~hmen des 
Arbeits- oder sogar des Strafrechts angewandt." Auch deswegen muß d25 Geseu die Arbeiter 
vor Sanktionen schützen, sole rn ihre T:itigkeit sich in den Grenzen der jeweiligen Bestimmun­
gen hält .• 

Die Unklarheit über die rechtliche Situation vor 199o ist gewiß nicht nur eine Frage 
juristischer Sorgfalt. Vielmehr druckt sich darin das Spannungsverhälrnis zwischen 
einer enrwickeltcn faktischen Streikpraxis und ihrer Ignorierung unter Arbeitsruht­
lern (bis 1980 eben diese Streikpraxis als jurisdsch erheblicher Ta.tbesta.nd auf der 
Tagesordnung sund) aus, das für die polnische Entwicklung typisch zu sein scheint 
und das von Florek treffend mit dem Begriff der »politischen Beuneilung. von 
Streikaktionen charakterisiert wird. 
Diese Paradoxie läßt sich auf mehrere Arten veranschaulichen. Von juristischer 
Bede\.ltung ist, daß Polen den lLO-Abkommen Nr. g7 (Übereinkommen über die 
Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechtes - BeiuillSjahr 1956) 

"On R,dom und Ursu5 1976: s. -Nieder mi, der kiunichm Pami •. Dokument. üb., d.n polni,cl,cc 
Volk.,u(5tand im Juni J 976. Der Spiegel 47-49/76. Auch programmatisch wurden "on den dlIT1l1. noch 
illegalen Gewerksch .. lten schon vor 19S0 Beurif:'Jngsfreiheiten gdorderr: 5. Ch:.ru du Arbeitcrrechtc, 
.. bg,druekr in: Info des Sozialirusch.o OSteurop,,-KOOlJree< :-Jr. }8, Dezemb<r '979. 

S9 Arbeiurcch, in Polen, lot."·i,,,, in: G.",.r!ueh:Jdiche Moo,uheit. S'g 1. S. r~6 H. 
60 L Florek, Dl.I S".iktcchr. Thc"o zum G.",.rk,ch~"ge<.tz, in: Wochenzc:irung .Soud:uno'c. Nr. S. 

I. l. Ii I (deu!!c" von S. Borehe,,). 
61 S. oben FN. I und \8. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1982-1-42 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 20.01.2026, 01:37:19. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1982-1-42


und 98 (Ubcreinkommen tiber die Anwt"ndung der GrundÜlze des Vereinigungs­
rechts und des Rechtes zu KoliektiV\'erhandlunj;cn - l'(leiehfalls 1956)" sowie der 
UN-Konvention über .wirtSchaftliche, soziale und kulturelle Re.:htc,,') (von Polen 
rati (iziert r 977)" beigetreten ist, ,·on denen zumindesl die U N -Konvention explizit 
das $treikrechr emh:ilc. Unabhängig von den Streitfragen um die inners!a~di(he 
Verbindlichkeit dieser internationalen Abkommen6f iSI der Beitrin zu ihnen ein 
Widerspruch zu einem erwaigen StreiherboL 
Auch das wiederholte <iffendiche Ringen um Rehabilitation der an Streikbewegun­
gen Beteiligten veranschaulicht die genannte Paradoxie. Daß den Streikbewegungen 
regelmäßig Regierungsweehsel folgten,6& kann als oHizielle politische legitimation 
der Streiks begriffen werden. 
Sicher ist das Spannungsverhäl!nis zwischen einer entwickelten (und zumindest 
nachrräglich gesellschaftlich lolerierten) Streikpraxis und ihrer jurisrischen [gnorie­
rung auch lndiz. für die Problematik, daß eine fachwissenschaft/iche ~Kenntnisnah­
me~ von dieser Praxis theoretische und polirische Folgerungen gezeitigt hätre, die 
offenbar vor 1980 nicht bewältigt werden konnten. 

2. Wie kann dar Streikrecht in ein als sozwlüt;,ch ventandener Rechcssyuem 
integriert werden? 

Ehe auf polnische Stellungnahmen nach Seprember 1980 eingegangen wird, soll kurz 
das arbeitsrechtliche .. Umfdd~ skizziert werden, vor dem sich die neu entstehende 
$treikrechtsdiskussion zu legitimieren hatte. Anhand weniger, auf deutsch wgäng­
licher Dokumente aus der sowjetischen arbeitsrechtlichen Lehre läß[ sich die 
Unvereinbarkeit des sowjetischen Arbeitsrechts- und Gewerkschaftsversündnisses 
mit einem als Freiheitsrechr konzipierten Streikrechr demonstrieren . 
rn dem von N. G. Alexandrow herausgegebenen, 1949 in Moskau und '9P in der 
DDR erschienenen -Lehrbuch des sowjetischen Arbeitsrechts«67 findet sich einlei­
tend folgende Passage: 

-Das sozialistische Recht unterscheidet sich insofern grundsätzlich vom Recht aller sonStigen 
SIHtstypen, als es den Willen der yon der Arbeiterkl:l.S.5e gerührten Werkt::itigen wiedergibt und 
die w .. hrhm freie Arbeit von Menschen sichert, die nicht für einen Ausbeuter, sondern für sich, 
für ihre sozi:uistische Gesellschaft arbeiten .• (5. I') 

In Kapitel VII., das dem Kollektivvertrag &ewidmet ISt (5. , 56;-167), wird dann 
{estgestellc: 

.In der sozialistischen Gesellschaft gibt es und kann es keine Widerspruche zwi~chen den 
Leilern der Wirtschaft und den Arbeitcrn geben.. Bei uns sind die Paneien eines Kollektivver­
trages Vcnreler ein und de~elben ](Jassc.« (5. r 57) 

Bedeutsam am ersteo Zitat ist die Gleichsetzung der .Werktätigen« mit "ihrer 
soz.ialisrischen Gesellschaft«, die offenbar auch den Staat umfallt. [m zweiten Zitat 

62 S. oben FN. '4. 
6} WonJ.~, s. BGBI .. Teil J/, '97). S. '170 H. 
6~ M>ley (FN. (4) in FN. 11. 

6S Dnu W. D'ubler, Das Arbeiu,.chl I, Neu.ufl .. Reinbek '980, S. '1 und IJI H.; u. YI.~u/S. R .... sch, 
Intcmll.ionales R«bl der Arbeit und der Wirueh.ft. Opl~d.n 1980. S. I' ~ und l'7 ff. 

66 Die< gih gleichermaßen für '916, 1970 und 1980. 

67 N. G. Alex.ndrow (Hg.), Lehrbuch des ,o<1l;.....;"h." ArbeiIH«hls. original ~osbu '9~9. deu«ch 
Berlin 19\1. S. lemer H. Sievers, Die .. cntliehe S,dlung d .. Gcwcrksch,fren in der SOIl.·j.,union, D, ... 
jur. Gön,ngen '961, bes. S. !5. IJl und !:>o; lerner W. Andersen, Grundzuge de< .o"'i«;,eh.n 
Arbciurechu. T rir .. u/Hol". 19~. All! deuuch zugmglichc T COlt< zum polnisch.n R.ch" S. H. Raue· 
mann (Hg.), Di. Gesetzgebung der SoziaJi.IiJch.n $u .. >.tm. B<rlin 198011., hier in ...... "ier<nd Bd. 1 mit 
d.r polnischen Verf ... ,ung;. d. F. v. 16. :. 1976 (be •. An. S j-8 I); G. Geilk •. Ei"ruhrung in .I., Red" d<r 
VolkJ;republik Polen. DlrmSlad, 1971, S. 8. L 
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wird die \\;'iJcrsprud1Slreihl'it der als sozi.llism(h bezcichnet<:n Gcstlls,haft 
proklamiert und bckraftigt ("'ob"i Jie BekrJiligun~sformel -und kann es keine 
Widcrspri.h.:he ';t"bcn~ zuglei,h Jen Z"'cifel an da Ri,hlil:;keit der Proklamation wie 
Juch di~ Drohung geg~nübcr et" .. a Zweifelnden "nth.llr~). Bc!)ri.mdl't wird dicse 
Widerspruchsfreiheit personalisierend - I:!wai!)e Herr~,haltsstrllkturl:n, die si,h .lUS 
der Trennung \"on Leitung und Ausfuhrung io der Produktion ergeben, bleiben 
au~~cbkndet - und unter Rikk!;;rifl au i einen abslraklm Begriff Jer Arbeiterklasse 
(.Venreter ein und derselben Klasse.). 
[0 Jer 2. A ufbge .·SDwicrisches A rbeitsrechl~ "on \V. 5. AnJrc)ew u. a .• ers,hic'nen 
in Moskau 197J und in der DDR J97/' ISt die Darstellung etwas nüchterner 
geworden. freitich linJen sich Bemerkungen über Srreik und Streikrcchr - außer in 
Darstellungen des RechtS der kapitalistischen Stuten (Kap. XVIf.. besonders 
S. 414-4.10) - nicht. haben auch in der Argumentation strukturell keinen Platz: 

.Die Gewerkschaften leisten ihre Arbeil uOler der rührung der KPdSU. der orpnisiertnden 
und flihrendcn Kral! der Sowjelg"selJschlfr~ (S. 87). 

heißt es im Kapicel über "Die Rechte der Ge"{\'erkschaften in der UdSSR« 
(S. &6-10 r). Die Rechrc der Ge\Verksch~ften \\'erden umschrieben mit: Teilnahme an 
der Leitung der Produktion; Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen; 
Erziehungsarbeit (S. 94 H.), Ein Durchserzungsmitrcl des Srreiks kommt hier 
ebensowenig wie im nachfolgenden Kapitel (Kap. VI.. 5. 102-J 16) .. Der Kollekti\"­
,"cmag" in Bcrracht. [m Kapitel Xl. »Die Arbeitsdisziplin« (S. 1 >9 H.) freilich wird 
unlcr den Gründen. die die schwersre DisziplinarmaßnJ.hme - nämlich die 
Entlassung - rechtfertigen. neben der i':ichterfüllung der Pflichten die .. Arbeirsver­
üumnis ohne uifrige Gründe~ aufgehihn (5. l54)' Mangels irgendeines »[rifrigen 
Grundes« würde also Screikteilnahme diese Sanktion nach sich ziehen kön­
nen." 
Daß diese Ausgangspunkte unmittelbare Gegnerschaft gegenüber den Enrwicklun­
gen in Polen nach August/September 1980 nach sich ziehen. zeigt folgende 
theoretische Stellungnahme des Juristen M. Baghj rn der nPravda« vom 
26. 11. 1980:7> 

.In der neuen Gesellschaft gibt es keinen sozi2.len Boden und keinen Grund für eine polilische 
Konfronlation zwischen den Gewerk~cha(ren und dem SI~~t. Folglich ist es für die 
Gewerkschaften nicht notwendig. zu Streiks und ,nderen e"lremen Maßnahmen zum Schurz 
der Interessen der Werkcätigen zu greifen. Wird zu solchen Ml.ßn~hmen Zullucht genommen, 
so zeigt dls im wesentlichen entweder die Unf:ihigkeit der Werhätigen. ihre Rechte zu nutzen. 
oder eine eigen:lrtige Ungeduld bestimmter Teile der Werktätigen. Es zeigt auch das Streben 
dieser oder jener A rbeilskollekti'·e. fü r sich besondere Bedingung~n zum Schaden der 
planm:.:ßigen Verbesserung fur alle durchzusetzen. Unter dem Sozialismus wird der Grad der 
Versorgung mit materiellen Gutem durch den Sra.nd der Produktion und der Produktivität der 
Arbei! bestimmt. Es ist wohl bekannt, daß es unmöglich iSI, mehr zu verteilen und mehr zu 
verbrauchen, als produziert wird. Aber die Streiks \"ermindern diesen Stand und crsch"'ercn 
dadurch die Lösung von sozialökonomischen Fragen im Interesse der Werktätigen. 
Äußerst wichtig ist auch ein anderer :\spekt dieser Frage. Arbeilsunrerbrechungen in 
Betrieben. durch welche Gründe sie auch heryorgerufen word~n sein mögen - und das zeigen 
die kürzlichen Ereignisse in Polen -. kommen :lI1usozialiSlischen Elemenlen zugute, die dem 
ökonomischen Protest eine ganl. andere Bedeutung geben und die Gesellschaft vom 
sozialistischen Weg abbringen wollen ... 
Eine prinzipielle BedeUiung hat der Umstand, daß die Gewerkschaften in den 50zialisuschen 

6S Au'orenkollek,;\" (W. S. Andrejew u .•. ), 50",·;et,«h ••. 'I.,be;"r«h" 1. Aull., origin.J Mo.bu 1971, 
deul$ch Berlin 1974. 

69 S. "";ed"um FN. sund S8 h"'" der poln. SIlU.UOn. 
70 M.. Bagbi. D,e Ge .... rksch.f .. n un,er den Bedingungen der .ozi.Jill;schen Gesellsch,ft. in: Pr:.vd. 

16. 11. 1990 - h;er .,1. n. O .. europ.·Arehi,· ~/19S 1.5. A J 10 f.: ebd •. S. A ~O~ der Hin"·.;s. dlll der 
Vcrf:u,er JuriSt .c'. 
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Lindern Imma ihre Tätigkeil unter der Ideologischen und politischen Führung Jer 
kommunislisch~n und der ArbcilerpHlcien ,·erwlrklichen. der organisierenden und Ienk~nJen 
Kraft der sozialislischen Ge<ellschall ... " 

Dieser Text zeichnet sich zunächst dadurch lUS, daß eine konIliktorische ge~wrk­
schaftliehe [nteressen\,enretung allein mit Attributen polili5chcr Ausgrenzung 
( .. politische Konfrontation", "enreme Maßnahmen-, .. kommt antisozialisrischen 
Elementen zugute« - hier mit wörtlicher Anspielung auf Polen) ausg('Slltret "·;rd. 
Die tatsichliche Streikaktivitit wird als Zeichen der Unreife und des Egoismus ,·on 
Arbeitergruppen stilisien: Unfahigkclt, .Rechte zu nutzen. (als ob so ein Streik 
nicht gerade ein Indiz dafür sein könnte, daß zu nutzende Rechte fehlen !), 
"eigenartige Ungeduld., Haschen nach Sonden·oneilen. Begrundet wird die 
Ablehnung von Streiks mit einem Argument, das wir aus der kapitalistischen \Ve!t 
kennen und das auch dadurch nicht an Stichhaltigkeit gewinnt, daß es unter 
.realsozialistischen- Bedingungen ins Feld geführt wird: es könne nicht mehr 
I'encilt werden, als produziert wird - als gäbe es nicht auch unter jenen Bedingungen 
ein Mehrprodukr, über dessen gesellschaftliche Verwendung sehr wohl gesellschaft­
licher Srrcit entbrennen kann! 
Gegen diese sowjetische Rechtstheorie ist der theoretische Mentor und Kronzeuge, 
auf den sie ihre Result:lIe zurückführt, ins feld zu führen: V. I. Lenin .'" Zumindest 
die Phase der Neuen Ökonomischen Politik in der SU - so schrieb er t 921 _., 

.er:teugt, was die Fugen der Arbeitsbedingungen im Betrieb bc'ri[ft, unausbleiblich cin~" 
gewissen lmeressengegens3tz lwischen den Arbeitermusen und den leitenden Direktoren der 
St~arsbetriebe oder deren übergeordneren Bei1orden. D.rum haben die Gc,.,erkschalren in 
bezug ~u( die sozi.lisienen Betriebe unbedingr die pnicht, die ['lIuesscn der Werkliligen zU 
schützen und nach Möglichkeit zur Hebung ihres Lebensst~ndards beizulr3gen, indem sie 
Fehler und Überrreibungcn der Winschairsorgane st:indig korrigicren . .Iowei! diese bürokra­
tischen Auswuchsen des StHtnpp3UteS entspringen .• 

Daß dieses ständige »Korrigieren<, (damit ist doch offenbar tätige Praxis. kein 
BimtdJenum gemeint), das »unbedingte- Pflicht der Gewerkschaften sei, auch ein 
anderes Verhältnis zum .. Streikkampfe" enorden, als die oben zitienen sowjetischen 
Autoren zulassen, zeigt die Folgerung Lenins: 

.Darum können sowohl die Kommunistische Partei und die Sowietm~.:ht als auch die 
Gewerk.sch~ften keinesfalls vergessen und dürfen den Arbeitern und w~rkt3t.igen Massen 
niem~1s verhehlen, d~ die Anwendung des Streikkampfes in einem StUt mit proletarischer 
Suatsmachc ausschließlich erkJärr und gerechtlertigt werden kann durch bürokratische 
Auswüchse des proleurischen Stutes und alle möglichen Überreste der kapiulistischen 
Verg~ngenheit in seinen IlJstitutionen einerseirs und durch die poli(ische Unenrwickeltheit und 
kultureUe Rückständigkeil der werktätigen Massen andererseits .• 

Niemand wird von Lenin den Abschied vom Avancgarde-Anspruch und von der 
Idealisierung des historischen Subjekts Kommunistische Panei (daß diese die 
Gerechderrigtheir von Streiks durchaus "vergessen kann«, zeigen gerade die obigen 
Zitate!) erwanen. Aber er spricht eben ausdrücklich davon, daß Streiks nicht nur 

~erklärt,. sondern auch >gerechtfertigt werden können« - und zwar durch 
bürokratische Ausw\ichse ah auch durch das, was er Unenrwickeltheit und 
Rückständigkeit nenm. was wir zumindest partiell Widerständigkeit der Arbeiter 
gegen bürokratischeo Zentralismus nennen wurden/I 

71 Hinweis. ,uf diese Lenin-Äuß • ."ngen schon bei Perd. (FN. 4). 
71 Über die Rolle und Aufgaben d.r Gewerlu,hJlen unter den V(ch>luliuen du Neuen ÖkonomISchen 

Polili.k.. Beschluß d ... ZK der KPR(B) vom l>. j""u>( 1911, in : W. r. Lcnin, Über d.ie Gcwcrk,ehlfrcn. 
rrankiun 1971. S. ll~ fr. 

7} Zu den Icgium'lOrischen A.peklen Ilaliniui",her R«htltheoric vgl. T. Blanke. Rcchtsu,oorie "nd 
Propag..,d:L No.iun Zu Aufsätzen von P..suh"i. ,u, der Salin-Än., KJ '979. s. 401 Ir.. ~ I j H. 
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60 J. Sozi.2fe Bewegung und Strelkrechudiskussion in Polen 

Weder die polnische Diskussion über die Rech[sl.1.~e vor 1980 noch die Standards der 
50tvjctischen :\ rb~it5rcch tslehre legten somit nahe, in Polen eine f achv.'issensch.1ftli­
ehe Streikrechtsdiskussion zu entfalten - eher im Gegenteil. Diese FachJiskussion 'St 
allein der Tatsache zuzuschreiben, daß eine starke soziale Bewegung den Streik­
rechts.1rtikd buchstäblich in den Gesellschaftsvertrag von t9S0 hineinschrieb. 
Juristische Reaktionen setzten verhalten ein - teilweise vorsichtig wohlwollend, 
teilweise zurückhaltend und neurral. teilweise schroff ablehnend. Selbst diese 
Re3krionsformcn waren noch geprägt von der Macht. die Solidarnosc lufbot. Das 
war sehr deutlich bei den beiden oben dokumentierten Gerichtsbeschlüssen der Fall. 
Don wurde eine instanz tätig, die sich der rechtlichen Beurteilung nicht (wie die 
Rechtslehre) entziehen konnte, sondern die entscheiden mußte. Der erste Gerichts­
beschluß" stand noch strikt in der Logik der alten Rechtsdoktrin: Gewerkschaften 
haben Zuständigkeiten wahrzunehmen. deshalb genießen sie bei der Wahrnehmung 
der Zuständigkeiten auch keine Satzungsautonomie. Der Beschluß des OberSten 
Gerichts ll hingegen gab unter dem Druck einer eskalierenden sozialen Bewegung 
partiell der Logik einer neuen Rechtsdoklrin Raum: Das Danziger Abkommen hat 
Solidarnosc ein Freiheitsrecht eingeriumt, daher stcht ihr hinsichtlich dessen 
\X'ahrnehmung auch Saezungslutonomie zu . 
Aufmerksamkeit verdient eine fachwissenschaftliehe Diskussion, die am l6. Septem­
ber [980 im Institut für Staat und Recht der Polnischen Akademie der Wissenschaf­
ten geführt wurde. Sie war den .Implikationen der Vereinbarungen \'on Danzig, 
Stenin und Jastrz~bie für das Arbeitsrecht~ gewidmet. Die LektÜre des Tagungsbe­
richts des juristischen Mitarbeiters des Instituts, M. Pliszkiewiez", hinterläßt einen 
zwiespältigen Eindruck. Überrascht einerseits die Schnelligkeit. mit der dem 
Gesellschafrs\'ertragsschluß eine solche Diskussion folgt, so verblüfft andererseits 
die Pragmatik der behandelten Themen. Erönert wurden Fragen einer neuen 
Begriftlichkeit für das Kollektive Arbeitsrecht; Veränderungen im Arbeitszeitrechtj 
Vorschläge zum Mutterschutz; Erwägungen zur Bildung einer eigenständigen 
Arbeilsgerichtsbarkeil F Unterschiedlich gewertet wurde von den Juristen die 
rechtliche Natur der Abkommen: einige -v.'erteren sie als Akte rein politischen 
Charakters, andere als solche politisch-rechtlichen Cha.rakters, wieder andere 
verglichen sie mit Sueikbeendigungsabkommen.71 Der prinzipielle Charakter des 
durch die Abkommen begründeten kollektiven Freiheitsrechts scheinr nicht 
Gesprächsgegenstand gewesen zu sein, zu'mindest nicht der offiziellen Berichterstat­
tung nach. 
An den juristischen Bemühungen um die Jahreswende in Fragen der Kodifikation 
eines Streikrechts lalle auf, daß sie offenbar überwiegend Bemühungen um 
Begrenzung und Kanalisierung dieses StreikrechLS waren. Der Grundsatz - das 
»politische .. Faktum - stand im Danziger Abkommen festgeschrieben. Über die 

74 S. FN. 9· 
71 S. FN. 'I. 
76 M. Pliszk.icwicz. tmpljhlion~n du V~r~inb;uuogen von D..nziS. Slmin und JaStl"z~bic für du 

Arb~irsr"ht. in: PlriS(WO i pr,wo. 21198,. S. '3' fr. 
77 Die B."h.ftigung mit lrbeitSr<chtlichen Det~tproblmemen loll hi<r nicht goringguch~tzt ",.cden. 

Gerade 'ngesichtS der Undtigkei, der ~ .. n Br>.nehengcIWuluch:.fttn hnd Solidlrnos.: ,ui dem G~bi~t 
dos indi",duellcn ArbeiurechtS nhllo.e NeutrUngs.aufg.ben. Dieser .r-;.,hholb.d,ri· drüclue sich in 
bundenen von .rociurcchtlichen rorda"ngen .u. den Bemeben nach Augu>, '9So aus, die n .. ürli.h die 
Arbeiur«h .. tehre nicht unb.ruhn lassen konnten. \\:'u hier nUr hervorgehoben ""erden '011. ist das 
relativ gcringe Ge,.,ich, prin~ipieller rechupolitiocner Erw':gun~n. 

78 S. FN. 76; ferner die Ang.b.n ;n FN. l~ . 
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Grenzen - sozusagen das -juristische- Faktum - wurde "on Juristen im Rahmen der 
Gewerkschaftsgesetzgebung enrschieden. 

4. Versuche der juristischen Konzipienmg des Streikrecbu 

Die polnische Arbeitsrechlswissenschaft bewegte sich also von vornherein im 
Spannungsfeld zwischen internen so-z.ialen Anforderungen. externen politischen 
Anforderungen sowie sehr restriktiven fachwissenschaftlichen Diskussions1.usam­
menhängen, als sie sich dem Streikrecht wwandte. Dies erklJrt Vorsicht und 
Zurückhaltung - bedingt durch das unterschwellige Kalkül, ob die durch die neue 
soziale Bewegung begründete Kräftekonstellation tragfähig sei und bleibe -, 
umgekehrt aber ~uch Mut und Veränderungsfantlsie auf juristischem Gebiet - eben 
weil das mögliche Überleben dieser neuen Bewegung partiell :auch von juristischen 
Adapmionsleislungen abhing -. 
Einen ersten Typus rechtswissenschafdichen Zugangs zu dem neuen Phänomen 
Solidarnosc und dessen Betätigungsfreiheit dürfte M. Matey repräsentieren, die 
frühzeitig die bereirs genannte Tagung an der Polnischen Akademie iniriierte und die 
darüberhinaus im Herbst 1981 eine internationale Tagung in Warschau 'Z.U Fragen 
der Selbstverwaltungs- und der Gewerkschaftsrechrsreform leitete . Im Duktus 
ähneln sich ihre Arbeiren vor und nach '980. So wie sie 1979 das polnische 
Arbeitsrecht derailliert und {ast werrungsfrei beschrieb,?? so standen in ihren 
Beitr:igen nach dem 3'. August t 980 eher juristische Detailprobleme im Vorder­
grund. 8Q Ihr Tagungspapier zu der Konferenz im Herbst t 98, enthielt neben 
enrsrehungsgeschichdichen Beschreibungen etwa folgende Passagen;" 

.· Bedeucs~m für das Arbeitsrechr isc das Problem der Gewerksch~ftseigensch.ur von .Solidar­
no se<. Äußerungen über Gewerkschaftsnatur, ihre Ziele und deren Rangverhälrnis. die von 
.Solidarnosc< - Aktivisten abgegeben werden. sind sehr \idgestahig. Meist nennen sie ihre 
Organisation eine .beruflich·,ozi1le Bewegung .• und Äußerungen von Experten der Gewerk­
schaft heben ~uf eine weile Formulierung ihrer Zide und Akrionsformen ab. Daß sich die 
NSZZ .Solidv-nosc< im Rahmen des s3tzungsmäßigcn Chlrakters einer Gewerkschaft hält. ist 
eine zwingende Anforderung, die ihr von politischen und scaarlichen Autoritäten auferlegt 
ISt,« 

An anderer Stelle wird auf zwei Schwierigkeiten beim Funktionieren kollektiver 
Arbeitsbeziehungen in Polen hingewiesen: 

.. Die erste ist, daß jeder Gegennan·d mi, wenigs"ns drei Hauptströmungen der Gewerkschaf­
ten getrennt verhandelt werden muß: d:u-aus resultien der offen eingest:rndene .Traum< der 
Regierungsseite von einer .gemeinsamen GewerkschafLSbank<. Die zweite ist - oder .... ar 
zumindest in der erSlen Periode nach August -, daß Verhandlungs- oder Screikkomite~ im 
Namen der Arbeiter Unterredungen auf höchster Regiuungscbene verlangen und damit ihre 
natürlichen Panner auf der ~nl!iprecbenden Ebene der Wirtschaflseinheit übergehen •. 

In beiden Auszügen schlägt sich das Bedürfnis nach Strukturierung des kollektiven 
Konnikrs nieder. Freilich mischt sich dabei unmerklich die berechtigre Klage über 
das Fehlen problemangemessener Konsensbildungsmechanismen mit dem Versuch, 
den juristischen Spielr .. um der Akti,·itäten von So!idarnosc einzuschränken, ohne 
freilich mehr die Legitimität der mit ihnen verfolgeen Ziele im Blick zu 
behalten. 
Der zweite Argumemationstypus zu Gewerkschafrsautonomie und Sueikrechr, den 
wir hier vorstellen, ist geprägt durch das Bemühen, die Juristische Begrenzung des 

79 S. oben FN. 17· 
So S. oben FN. I~ lind der ~uch .uf ihr Rcfcn, bezogtn. Berieh, (FN. 76). 
8\ fN. 14. S. 11 und 6 ('U5 d. Engl. \'. U. M.). 
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Streikrechts Z w:lr zu erreichen - dabei aber Jer Legitimität des verfolgten Ziels 
Rechnung zu rflbcn. Ocr Danziger Arbcicsrcchcler C }.1ckowiak etwa begründete 
d~s Streikrecht in J,'m bereits zitierten Gcspr:kh aus J"m Dez~mb<:r 19S0h mit da 
engen V<:rz:lhnun~ policischcr und sozialer En(scheidungsprozesse in Ja VR Polen 
und wollte es :luf die Funktion eines Teilh2bekorrekrivs der Arbeiter gegenuber 
mo!)lichcr bürokrltischer fehlorganisation ihrer Lcbensbcdingung~n begrenzt 
wissen. Ersr;'Iunlich ~ .. eirgehend stimmt diese Argumentation mit dem uberein, was 
Sylvester Zawadzki bei der Einbringung des Gewcrkscha,fugesetz- Entwurfs im Sejm 
dUsrührte: 

,Wir haben uns also 3U( den Stlndpunkt gesteHt, d,ß m~n ,uch in cinem sozi.lisrischen SI~a.t 
der Schutziunktion Jcr Gew~rkschJfren eine vorra.ngige Bed~utung zuerkennen muß. Die 
Erbhrung lehn, daß cin \'(/~ndel im Charlkter des Stlates, daß die Enutehung eines 
~oziali5tischen Slal!e~ nicht bedeutet, daß für immer die Möglichkeit ausgeschlossen 'SI, daß 
sich bürokratisch-technokratische Einstellungen und Erscheinungen einstell~n. die laufenden 
Interes~en der Werktatigen zu "erkennen und Versehen und Fehler zu begehen. die zu 
ernsthaften gesellschaftlichen Konflikten führen .• !l 

Die erSte größere juristische Stellungnahme von .. Solidarnosc« zu der Streik rechts­
formulierung im Entwurf der Kommission war von lhnlichen Grundzügen 
bestimmt. Daraus geht hervor. daß es rür den Gewerkschaftsgesecz-En[W'urf im Mai 
! 98 r zwischen Juristen sehr verschiedener Orientierung durchaus eine Konsens­
grundlage bei wechselseitiger Kompromißbereicschaft gab. In dem bereits zitierten 
Artikel der Wochenzeitung ·Solidarnosc« v. r. 5. 1981 schrieb der Jurist L. Flo­
rek:!' 

.. Die Regelung dC5 StreikrechtS muß dinem Recht gesellscha:'rliche Grenzen selzcn. Das ist in 
keinem Sr3lt eine leichte Anselegenheit, aber in einem S~·ltem. in dem das gesellschaftliche 
Eigentum an den Produktionsmitteln dominien, besonders komplizien. Denn in unserem 
Land tri1ft es Ilicht nur die (nIereHen des Arbeitgebers. sondern - in größerem }.üße ~Is in 
westlicheIl L:indcro - das gesellschaftliche Interesse. Die Verluste des Arbeitgebers aul Grund 
eines Streiks sind gl.:ichzeirig gesellsch3fdiche VerJU5te. Deshalb kann du Streikrech! ~uch 
nicht uneingeschr:inkt sein. Andererseits muß man mit vollem Nachdruck unle~treichen, d~ß 
es auch im g.:sellschaillichen Interesse liegt. re~le Möglichkeiten zur ~.'Jhrnehmung dieses 
Rechts zu schaffen. Denn die Existenz einer wichen Möglichkeit (un.bhängig von ihrer 
Wahrnehmung) \'crgroßen den Einf1uß der Beschäftigten a.uf die G~st.l.ltung der Arbeitsver­
hältnisse. Bis jetzt 'O:aren sie bei formaler Anerkennung der früheren Gewerkschafcen in der 
Regel .:inseitig durch die SllltS- und die Administrationsorgane der Betrieb.: gestaltec worden. 
Eine Gewerkschaft ohne Streikreeht bnn die InterCHen ihrer Mitg~eder nicht wirks~m 
verreid igen .• 

Wenn sich Florek anschließend kritisch mit einzelnen Bestimmungen des Gesetz­
entwurfs auseinandersetzt. so bleibt er doch im Rahmen der beschriebenen 
Argumentation. Er möchre vom ultima-rario-Prinzip Warnscreiks ausgenommen 
wissen. Zieht eine tarifvertragliebe gegenüber einer gesetzlichen Friedenspflicht vor, 
beanstandet die Vagheit des Verhälmismäßigkeitsgebores. möchte den überbetrieb­
lichen GewerkschaftSinscanzen die Befugnis zur Ausrufung eines Streiks zugebillige 
sehen. 
Fundierter formulierte diese Position der Kattowitzer Arbeitsrechder Tadeusz 
Zielinski, Mitglied der Redaktionskomilees von »Pa,osrwo i Prawo ... l < und damals 
Berater \·on Solidarnosc. in einer Abhandlung aus. die unter dem Titel -Streik. 
Politisch-rechtliche Aspekre« im April J9S J erschien". Zielinski Liberprüfte don: die 

SI S. obrn FN. 19, S. lOH. 
~) $. o. FN. )} (dt. \'_ $. ßorchert). 
8~ $. obcn FN. 60 (d,. v. S. ßorchert) . 
Ss D:>< VOll der Poln. Abd_ d. \'I;'ss. herau"sogebene -S'Ut und Rcch ••. 
86 T.deu<Z Zicli"ski. Der Streik. Politi.sch·rech.~che Alpeklo. in: P:uiSlwO i pmllo -1"198,. $. Jl fi. 

(deuts<oh v. Anne-M,.i. Gricse). 
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im Wescen geführte Slreikrechrsdiskussion auf ihre Verwendb::trkeit in einem 

Herrschafrsryp polnischer Prägung. Implizit und explizit m.chte er dabei Aussagen 

üher (damals mog!i~h erscheinende) rechtspolitische ScrllCglCfl in der VR Polen, a.us 
denen im folgenden ein längerer Auszug dok\Jm~'ntiert wird . 

.. I. ... Aus der Pcnpekri"e unlcrer ncucs!en Geschichte muß man mit ~Ilff Entschiedenheit 
Jie sog. Theorie Jer KonOtkrlosigkeir dc! Sozialismus '·erwerlen. die d» Verschwinden der 
'lnugonistischen. Widersprüche in diesem politischen Systcm ,'crklindet. Die Erfahrungen der 
"erglngenen 3) Jlhre lehren. Jlß im Sozialismus zwischen den Verwalrungsorganen des Staates 
unJ den Arbellerkollektiven manchm..l scharfe Interessenkollisionen. nicht nur auf dem 
Lohngebiet. auftreten. Ihre Quellen sind manchmll die Krisenerscheinungen. manchmal 
wiederum entspringen diese Kontliktc - ähnlich wie die Srreitigkellcn z""ischen der 
ArbeIts weh und der ,Techno!! ruk t ur· im Kapi tll ismus - J~m Bürokratismus der die 'lXii nschaft 
lenkenden Organe. Auf derartige Wida~pn.iche, die zwischen der Arbeiterklasse und den 
Direkloren der Betriebe, den Ressordeitem und den Leitern der einzelnen Ämter enlSlehen. 
mlchte schon V. lenin aufmerksam. indem er vor dem .übemiebenen Eifer der Menschen, 
warnte .. die das Erzielen der Dcfizidosigkcit und der R~nubiliut eines jeden BClriebes 
anstreben<. Gegen diese Unrichtigkeiten soHlen seiner Meinung nach die die Interessen der 
Beschaftiglen "ercr~tenden Gt!werkschaflen auftreten .. .. 
Die Streiks an der Küste und im J astrz~ble.G(bie! hauen die Fonn eines solidarischen Protestes 
der Arbeiterklasse gegen die Deformierungen, d,e in den 70er Jahren im gesellsch~ftlichen. 
",irtlch~fdichen und politischen Leben des Volkes 1uflraten. Sie waren Ausdruck eines 
umfassenden Kontlikrs zwischen der Sla~lsmleht und der Gesellschaft, der in den Institutionen 
des kollektiven Arbeitsrechts im Kapiulismus keine Entsprechung hat. Denn dies waren keine 
rein ökonomischen Streiks im wesleurop~ischen Sinne des Wones, die sich ausschließlich 
!;egen die Arbeitgeber richten. die eine Verbesserung der Arbeirs- und Lohnbedingungen in 
bestimmten Branchen und Bctrieben ablehnen, sondern kollektive Kontlikte mit einer 
größeren Reichweite, in die jedesmal die Regierung der VR Polen verwickelt W1( • • • • 

Das oben dHgenellle Modell der Streiks in unserem llnde ist die von der gegenwartigen 
Sta~lsm"cht und der öffentlichen Meinung anerkannte Form der direklen Teilnahme der 
Arbeiterklasse an der Lösu ng der brennenden 50zi11en Probleme im Maßstabe des ganzen l3ndes, 
dereinzeJnen Regionen. Branchen und Betriebe. GleichzeitigunruJiegtes jedoch keinem Zweifel. 
dlß die sich .. n diesem Modell orientierende Streikpr:ucis eine große Geilhr für die ges.ume 
VolksvJinsch~{t in sich birgt. Der expansive Charakter derartiger Streiks, die unzählis.e Scharen 
von Beschäftigten des ... erge.seUschafteten Sektors in"olvieren, die in der Regel die gleichen 
Interessen luben. setzt die Winsehait gew3.ltigen ErschüHerungen aus .... 
Die Gefahr "'01' Massenstreiks (die sogar die Form VOn Gener:J.lstreiks annehmen können) bnn 
erSt durch eine tiefgreifende Refonn abgewendet werden, deren Grundvonussetzung die 
Verselbstwdigung der Belriebe und das Wecken des Interesses der Belegschaften an den 
Ergebni5Scn der ntigkeit der Betriebe sein sollte. Die Überwindung des wirtSchaftlichen 
uniformismus, der eine unausweichliche Konsequenz des bürokratischen Zentralismus ist, 
scheint der einzige Ausweg aus der Slreikkrise zu sein. die unser Lmd heute durchlebt. In 
einem neuen. dezentralisierten Wirtschaflsmodell würden die bisherigen VorausseTzungen, die 
die Notwendigkeit der Eskabtion der Sl!eikaktionen begründeten, einfach wegfallen. Der 
gemeinsame Wille der großen Arbeitergemeinschaften würde nämlich durch den vielfaJrigen 
Willen kleinerer Gruppen ersetzt werden, die eigene ökonomische und berufliche Interessen 
haben .... 
1 ..•. Im sozillistischen SY5tem sollte der Streik lediglich ein Mittel zur notwendigen 
Verteidigung der Besch:;ftisten vor den Deformierungen ~ein, die bei der Verteilung des 
Volkseinkommens auftreten. Nach dieser Aufb.ssung bildet der Streik im sozi.lisnschcn 
System ein mdum necessanlJm, eine lJlomale Erscheinung, die vom kollektiven Arbeitsrecht 
dann zugel~sen wird, wenn die Widersprüche in bezug auf die Arbeits- und Lohnbedingungen 
durch kollektive. von den stlatlichen und Wirtsch~ftsorglnisationen mit den Gewerkschalten 
geführte Negoziationen nicht gelöst werden können. Derartige Zulassung der direkten 
)"lcinung der Arbeitakollektive bei der Verteilung des für den Verbrauch be$timmten Fonds 
bildet ein Abrücken vOm Grundslu der ldminisrnc:iven Verteilung des Volkseinkommens, das 
für den Schutz der Arbeit vor zentralistischen Entstellungen und für die Erhalrung des 
Gleichgewichts im Leben des Volkes und de5 sozialisti$chen Stutes llnerl~ßlich ist .... 
Die wesentliche Konsequenz der Zulassung des Streiks im Sozialismus als eine Form des 
Protests gegen die Entstellullgen der Arbeitsadministnuon muß eine zum Teil andere 
Einordnung der an derartigem offenen Konflikt beteiligten Seiten sein als im Klpitalismus. Die 
Beilegung des Streits, der Grund des Sv-eiks bildet, mlcht in der Regel die Teilnahme der 
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5\3atsorg,nc norwendig, die lur die Besclülti'6un~s- und Lohnpoillik ,o ... ·'e fur die - im 
Lmdnmli.lSllb - ~~rcch,e Ven.ilung des Volkseinkommens \'~rlnlwonlich ~ind. Denn der 
Sm,ik in Jer besprochenen form iSl im Grund~ ~"nommcn cin S.\·mptom für FunktioMslo­
run~cn des sr:a,tlich~n Verwaltungs- und \"'in5ch~llsappJr31eS - nur In AU5n~hmelillcn des 
ß~t;,cbc~. Jesscn Bdegschaft streikt. Durch eine Kehrtwendunt; in Richtung auf die 
Damtralisierung bnn Jieses System \'cranJcn werden . 
J . Besondere Aulmerksamkeit kommt Jer Frage da sog. politischen Streik. im sOl,,Jiltischen 
S." tcm ~u . Eine Arbeusuntcrbrechung zum Zeichen des Protestes gegen die politische und 
s\'slembedingtc Ordnung, gq;en die Tätigkeit der Resit:rungsorg,ne und der Sta.lrs'·erw~hung 
so",ie der politischen Parteien bnn unter nonnalen Verhähnissen nichl als Insmutlan des 
kollckll\'''' Arbeitsrechts gehen - .orausgeselZl. d!ß dieses Recht aussehlidllich der R~gelung 
Jer Arbells- und Lohnbedingunf:en der B~\'ölkerung, der F~miliennlirgliedcr der Besdüftig­
ten, Pensionäre und Rcntnu sowie dem Schulz der gewerkschaftlichen Intcressen di~nt. 

Wenn moln die politischen Streiks lls eine vorubergehende E"chei/lung behandelt. so erkennt 
m~n dun;t noch niehl an, daß die Frage der wirlsch~(lspolit;sch~/l Slreik~ entschieden sei .... 
In einem SYStem, in dem es faktisch eine Teilung der Macht in eine politische und eine 
,,'inschl(diche nicht gibt, in dem in Wirklichkeit der politische Faktor über die Prinzipien der 
Auftcilung des Volkseinkommens durch 'utoritative festlegung der Prioriü,en entscheidet, 
sind die Versuche verst;ndlich, bei der Regierung bestimmte polir.i<ehe Entscheidungen zu 
ef2wingen. um auf diesem Wegc den erwünschten Schulz der kollektl\'en Wirlschaftsimeressen 
zu erreichen. In diesem Zuslmmenhang wird die NOlwendigkeit offensichtlich, eine Reform 
der Lenkung der Volkswinschl{t in Richtung 'lul eine Einschrankung des direkten Ein(]usses 
der politischen F~ktoren auf die ökonomischen Entscheidungen des \VlmchaftHpparales ~u 
unrernehmen . ... " 

Den Abschluß der Analyse \'on Zielinski bilden folgende Überlegungen : 

» D~; Recht ouf Streik wird in Polen bald geselllich ver:mken werden , , . ' Die Sankrionierung 
der Streiks in einer Prokl.amation im Range eines Gesetzes wird tatsächlich ein Gleichgewicht 
schaffen im Leben des Volkes, das mehrfach von schmcnlichen Erfahrungen betroffen wurde; 
denn allei" .Ichon die Drohung durch die Vereinigte Arbeite.rklas~e, da • .Ichiirfste Druckmittel 
zu be"ulzcn, doS die friedliche Zi"ilis~tion kennt, wird eine W~rnung vor ein~m weileren 
Ausbruch des gegen die Verzerrung des sozialistischen Systems gerichteten gescU.lchlfdichen 
Zorns darstellen .• 

Die Analyse ist offenbar von einem doppelten Bemühen gepr:1gt. Einerseits wird die 
Bewegung des Herbstes '980 in Polen sehr deutlich für notwendig erklärt und auch 
juristisch als notwendige Gegenwehr gegen wirrschafdiche und politische Entstel­
lungen legitimien:. Andererseits aber versucht der Autor, das Streikrecht in einer auf 
Dauer angelegten Weise zu konzipieren und den herrschenden Systembedingungen 

einzufügen - insofern äußen: er sich gegenüber dem winschaftlichen und schon gar 
dem politischen Streik zurückhaltend . Deudich wird dies doppelte Bemühen 
besonders an der Schlußpassage, in der auf den potenciellen Streik als Regulativ 
wimchaftlicher und polirischer Verh~lmisse abgehoben wird. Wie in bereits 

zitierten Stellungnahmen wird das Streikrecht hier als ein vom Rechmysrem selbst 

anerkanntes Schutzminel gegen bürokratische Entsrellungen und Auswüchse 
legitimiert. Aber neben diesen eher konventionellen Begründungsformen für ein 

Streikrecht tauchen tentativ und zwischen den Zeilen andere auf, die dem Autor 

perspektj\'isch von Bedeutung erscheinen: Das Streikrecht 4ls Mittel der Meinungs­

bekundung, der direkten Teilnahme an der Lösung brennender sozialer Probleme, 
als angemessene gesellschaftliche Reaktion auf die zunehmende staatliche Beeinflus­
sung der Lebensbedingungen!;. Und durch die Zeilen zieht sich die Vorstellung, daß 

das Screikrecht unter Bedingungen der Weiterentwicklung eines selbstverwalteten 

S 7 S. zu diesem Entwicklungsmoment .uch in der westlichen Oiskus.sion H.-G. H,UP' u. 2 .. Der polirische 
Str";k. G~chicht. und Thtorie. in dies. (Hg,). FN. '. S. I) ff.: U. MÜcKonb<rser. D« Oemonmanons­
meil< , KJ '9$0, S. >jS H. 
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Systems ein minderes Gewicht gewinnen könne : wenn m;lIerieJle Interessiertheit der 
Produzenten am Ergebnis ihrer Produhion vorhanden sei oder herbeigeführt 
werden könne. 
Wichtig :u1 der Sueikrcchtsanalpe ist somit der Versuch, eine Rechlskonstruhion 
'LU finden , die die Struktur des öffentlichen Eigenrums an Produktionsmitteln 
keineswegs negiert. aber ergänzt durch Formen gesellschafdicher Artikulation, von 
Selbstverwaltung und demokratischer TeilhJbe. 

5. Norwendigkeit kollektiwr Freiheitsrechte gegenüber JlQat!ichen 
M onopola.nspriirhe n 

Wer erwartete, in den Stellungnahmen polnischer Arbeiesrechlswissenschaftler zum 
Streikrecht Versuche der Fonenlwicklung materialiscischer RecheSlheorie il oder 
doch prinzipielle grundrechtstheoretische Neuorientierungen zu findeni'. wird 
wenig Bestätigung finden. In den vorliegenden Analysen tauchten überhaupt keine 
Elemente marxistischer Rechtstheorie auf. Die Ausgmgspunkte der Überlegungen 
waren durchweg spezifische Konfliktkonstellationen, für die Lösungen gesucht 
~\'urden, und Seitenblicke auf schon vorhandene kollektivrechtliche Denkfiguren 
(meist aus den kapitalistischen Ländern), um daraus auf die Situation in Polen 
an""endbare Gesichtspunkte zu gewinnen. 
Vorschnell freilich wäre, diesen Befund damit abz.utun. Wenigstens zwei Momente 
geben der skizzierten Pragmatik glaubwürdige Begründung. Wenn wir uns die 
Positionen der gegenwärtigen sowjetischen Arbeitsrechder zu Rolle und Funktion 
von Gewerkschaften und Arbeitsrecht vergegenwärtigen (oben 11. 2.), springt ins 
Auge, daß jede Prinzipialisierung der neu entwickelten polnischen Positionen dazu 
die Unvereinbarkeit des erkämpften Streikrechts mit den ideologischen und 
rechmheoretischen Prämissen der HerrschafrssYSleme östlicher Prägung offenkun­
dig gemacht und unabsehbare Risiken heraufbeschworen härte. Deshalb sind die 
Elemente des neueo freiheitlichen Rechts eher unter der Hand entfaltet wor­
den . 
Der Rückgriff auf Streikrechtsinterprerationen, wie sie in den westlichen Ländern 
erarbeitet wurden. scheint aber seinerseits eine prinzipielle Ursach.e zu haben. die 
nicht taktischer Art, vielleicht den Autoren rucht einmal deutlich bewußt ist. [n den 
sich als sozialistisch bezeichnenden Ländern hat sich das Problem des SCQ.IJUS nicht 
erledigt, sondern in spezifischer Weise zugespitzt. Der Staat monopolisiert rucht nur 
die wichtigSlen Produktionsmittel, sondern zugleich den politischen und kulturellen 
Willensbilduogsprozeß . Die bloße Verstaatlichung von Produktionsmirteln bei 
ausbleibender politischer Demokratie und kultureller Autonomie radikalisiert den 
Widerspruch zur erstrebten Selbstbestimmung der Produzenten in unaushahbarer 
Weise. Das ist in Polen - aufgrund einer unglaublich leidvollen nationalen 
Geschichte - spürbarer als anderswo.''' 
Unter solchen Umständen muß der Versuch der Demokratisierung den Weg über 
die EnIWicklung von Freiheiten, d. h. Ausgrenzungen von Elementen des ökonomi­
schen, politischen und kulturellen Lebensprozesses aus dem sc3atlicherseits gehalte­
nen Monopol nehmen." Die Ausführungen der zitierten Juristen lassen sich unter 

Si S. erw. den Üb<rblick bei N. Reich (Hg.), ~hn:i"i.lch. und ,ozj>.liujseh. Rechmhco6e, Fr=kJun 
'971 . 

89 [0 die.scm SiMc erw. Klockocb (FN. 14) und Perei. (FN. 5). 
9~ Vgl. Han. Roo" G<1chichtc der polnischen N.t.ion '9,8-'978. S,ulIVn '979. und Gonhold Rhodc, 

Gescbich .. PoleM. Ein Überblick, D.muud, '980. 
91 So g:uu. eindeutig die T endeH von $lClm,.how,ki bei FN. 10 . 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1982-1-42 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 20.01.2026, 01:37:19. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1982-1-42


f,6 diöern A,p<:kt sC'hr klar inlt'rprcliaen. Die Gc'werkschalten w<:rJen \'orhcstellt als 
Zc-ntrcn autonorna kol!chi"er Kornrnunibtion unJ \X'ilknsbiIJun):, !.leren Auf­

mcrks_lmk~it Jer Gcs~mlh(;il Jer sl:l..ldich kO'HWII ;en,'n 1.,'bensbeJingun!.(C'n der 
\\'erkt3ti~cn gilt. Das Sm·ikrecht wird be!.(riffen als GHan( JaILir. JJß diese 

lumnome WiUcnsbildunb gesellschaftlich wirksJffi werJen bnn. Sowohl florck als 

au.:h Zidinski betonen die .Warn(unktion" des StrcikredJf5 : nidH ersc Jer 

lusbrc.:hcnde Konflikt, sonJcrn dessen legale .\'\öglit:hkeil sollen dem JutonOnl~n 

\VillensbilJun~sproZl'ß Geltung verschaffen . Im rall Jer .UnJurchJringlichkcit" 

Jer HlJdichcn Or~lnc für Ziclsetzungl'n, die im gesellschafrkhcn Bereich (ormu­

li.:-rt ,,'urden. drohr der $ucik zum funktionalen Äqui\'alcnt {ur vorenthaltene 

Beteiligungschlnccn der Betroffenen in ökonomischer. politischer und kultureller 

Hinsicht ~u werden . Diese Aussicht soll die Herrschenden ,ur Konsenssuche 

anhalten. 

Der Versuch der Ausformulierung eines solchen kollektiven Freiheitsrechts für 

Herrschl[lssYS(eme "'ie das Polens ist durch das Militärregime J:lruzelski liquidiert, 

seine Fürsprecher sind mundtOt gemach! worden. Doch selbst noch dieser 
Gewaltakt beweist. wie aktuell diese Aufgabe ist. 
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